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HBFS        siehe S. 11

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz

Abschluss: "Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich geprüfter Sozialassistent"

FSSW        siehe S. 18

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, vollschulische,

berufsbegleitende und praxisintegrierte Ausbildung

Abschluss: "Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher"

(Bachelor Professional in Sozialwesen)“

FHR        siehe S. 27

Fachhochschulreife in der HBFS und FSSW durch Belegen von Zusatzkursen 

Abschluss: "allgemeine Fachhochschulreife"

BG siehe S. 28

Berufliches Gymnasium, Fachrichtung Gesundheit und Soziales

Abschluss: "allgemeine Hochschulreife (Abitur)"

Übersicht der Ausbildungsgänge

AUSBILDUNGSGÄNGE UND ZUSATZANGEBOTE AN DEN  

AUSBILDUNGSSTÄTTEN FÜR SOZIALPÄDAGOGISCHE BERUFE
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Struktur der Ausbildungsgänge und 
 Abschlüsse
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN UND ÜBERGÄNGE

Detaillierte Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen und zum Einstieg finden Sie 

unter www.pae-elisabethenstift.de im Bereich "Ausbildung und Abitur".

Allgemeine
Hochschulreife

Staatlich geprüfte/r
Sozialassistent/in

Staatlich anerkannte/r
Erzieher/in

Fachhochschulreife

berufl iches 
Gymnasium

Höhere Berufsfachschule 
für Sozialassistenz

Fachschule für Sozialwesen, 
Fachrichtung Sozialpädagogik

• Versetzung in die gymnasiale 
Oberstufe oder

• Qualifi zierter Realschulab-
schluss oder

• Zeugnis über den Mittleren 
Abschluss mit folgenden 
Notenvoraussetzungen: 
Deutsch, Mathematik, erste 
Fremdsprache & eine Natur-
wissenschaft Durchschnitts-
note besser als 3,0; Übrige 
Fächer ebenfalls mit einer 
Durchschnittsnote besser als 
3,0 + Eignungsgutachten

• Höchstalter: 21 Jahre

Voraussetzungen

• Versetzung in die gymnasiale Oberstufe oder
• Zeugnis über den Mittleren Abschluss (Real-

schulabschluss) oder
• ein Abschlusszeugnis einer zweijährigen Be-

rufsfachschule oder
• ein Zeugnis der Fachhochschulreife oder ein 

als gleichwertig anerkanntes Zeugnis.

• Das Zeugnis muss mindestens befriedigende 
Leistungen in zwei der Fächer Mathematik, 
Deutsch und Englisch nachweisen, wobei in 
keinem der genannten Fächer die Leistungen 
schlechter als ausreichend sein dürfen. Be-
werber/innen, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen, müssen sich einem Auswahlverfah-
ren nach § 5 unterziehen.

mindestens den Mittleren Bildungsabschluss und eine 
der folgenden Voraussetzungen:
• Erfolgreicher Besuch der Höheren Berufsfachschule 

für Sozialassistenz (HBFS)
• Erfolgreicher Abschluss einer anderen (für eine so-

zialpädagogische Ausbildung) einschlägigen Berufs-
ausbildung: z. B. Kinderpfl egerin, Kinderkranken-
schwester

• Abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung (Ni-
veau 4 DQR) und ein dreimonatiges Vollzeitprakti-
kum in einer sozialpädagogischen Einrichtung

• Abitur/Fachabitur und ein dreimonatiges Vollzeitprak-
tikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung

• Einschlägige Berufstätigkeit (drei Jahre in Vollzeit) im 
sozialpädagogischen Feld (Zeiten der Kindererziehung, 
pfl egerische Tätigkeiten in der Familie, Auslandsaufent-
halte als Au-Pair sowie ehrenamtliche Tätigkeiten, Prak-
tika und soziale Jahre (FSJ) in einschlägigen Bereichen 
können jeweils bis zu 12 Monaten, insgesamt jedoch zu 
höchstens 24 Monaten, angerechnet werden).

* Im Ausland erworbene Bildungsnachweise müssen 
durch das Staatliche Schulamt Darmstadt-Dieburg an-
erkannt worden sein.

* Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 sind erforderlich.
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1 Gestaltung des Schulverhältnisses

1.1 ANWESENHEITSREGELUNG

Herzlich willkommen an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift. Wir freuen uns, dass 

Sie Ihre Ausbildung/Ihr Abitur bei uns absolvieren bzw. erwerben wollen. Damit Ihre Ausbil-

dungs- bzw. Schulzeit bei uns gut gelingt, benötigt es einige Regelungen. So erwarten wir 

das Einhalten der Anwesenheitspflicht und möchten von Ihnen, dass Sie Eigenverantwortung 

für sich sowie Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen – denn An-

wesenheit und Abwesenheit haben Auswirkungen auf die Lerngruppe. Erlernt werden sollen 

sowohl Eigenständigkeit wie Gruppenverantwortung, denn eine gelingende Teamarbeit stellt 

eine wichtige Grundlage für das spätere Berufsleben dar. Die Lerngruppe hat sich damit aus-

einanderzusetzen, wenn sich ein Mitglied nicht am Unterricht beteiligt. Die Lehrenden tragen 

die Verantwortung für das frühzeitige Wahrnehmen von ungleicher Verantwortung in Grup-

penprozessen und die Konfrontation der Betroffenen damit.

Konsequenzen aus Fehlzeiten siehe Punkt 1.1.2 

1.1.1 Unterrichtszeiten 

Unterrichtszeiten und Pausen sind durch 

die Stundenpläne geregelt. Der Unterricht 

findet in einem Zeitraum zwischen 8:15 Uhr 

und 17:45 Uhr statt. Bei kurzfristig notwendi-

gen Änderungen des Stundenplanes (i. d. R. 

Krankheitsfall) muss oft der gesamte Tages-

plan umstrukturiert werden, wodurch eine Be-

kanntgabe der neuen Planung umgehend an 

den digitalen Schwarzen Brettern bekanntge-

geben wird. Dies gilt auch für außerplanmäßi-

ge Raumbelegungen.

Stunde Von Bis

1. 08:15 Uhr 09:00 Uhr

2. 09:00 Uhr 09:45 Uhr

3. 10:00 Uhr 10:45 Uhr

4. 10:45 Uhr 11:30 Uhr

5. 11:45 Uhr 12:30 Uhr

6. 12:30 Uhr 13:15 Uhr

7. 13:30 Uhr 14:15 Uhr

8. 14:15 Uhr 15:00 Uhr

9. 15:15 Uhr 16:00 Uhr

10. 16:00 Uhr 16:45 Uhr

11. 17:00 Uhr 17:45 Uhr
12. 17:45 Uhr 18:30 Uhr
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Wir arbeiten in Doppelstunden oder in mehreren Stunden umfassenden Unterrichtseinhei-

ten. Ansonsten werden Pausen nach dem Stand des Lernprozesses gemacht. Wegen der z. T. 

unterschiedlichen Pausenregelung der Lerngruppen gibt es kein akustisches Pausensignal. 

Vermeiden Sie bitte innerhalb des Schulhauses – auch in den Pausen – Lärm, um andere 

Klassen nicht zu stören. Verbindlich ist die Mittagspause von einer Schulstunde.

1.1.2 Fehlzeitenregelung

Es besteht Schulpflicht, d. h. Sie müssen an allen Unterrichts- und sonstigen schulischen 

Veranstaltungen (z. B. Exkursionen, Klassenfahrten etc.) teilnehmen. Informieren Sie im Falle 

einer Erkrankung oder einer nicht selbst verschuldeten Abwesenheit die Schule (das Sekre-

tariat oder die Klassenleitung) unverzüglich. Nach Gesundung müssen Sie eine schriftliche 

Entschuldigung innerhalb von drei Werktagen bei der Klassenleitung vorlegen oder sich in 

diesem Zeitraum im Sekretariat einen Eingangsstempel (Datum) geben lassen. Bei einer 

Krankheitsdauer von mehr als drei Werktagen ist die Vorlage eines Attests innerhalb von drei 

Werktagen erforderlich. Ein Attest ist ferner unverzüglich vorzulegen, wenn ein Leistungs-

nachweis in Folge einer Erkrankung nicht erbracht werden kann. Es muss ein von der Schule 

festgesetzter Nachschreibetermin wahrgenommen werden.

Versäumte Unterrichtsstunden, die wegen der Mitarbeit in der SV und/oder anderen schu-

lischen Verpflichtungen (z. B. Chorprobe) entstehen, werden nicht als Fehlzeiten gezählt. 

Die Abwesenheit aus diesen Gründen muss der/dem Fachlehrer*in bzw. der Klassenleitung 

rechtzeitig mitgeteilt werden. Schüler*innen sowie Studierende, die eigene Kinder zu versor-

gen haben, legen im Falle der Erkrankung ihres Kindes ebenfalls innerhalb von drei Werktagen 

ein ärztliches Attest vor. 

Alle weiteren Versäumnisse, die nicht nach den obigen Regeln begründet werden, sind von 

Ihnen zu vertreten; sie sind demnach unentschuldigt. Im Falle unentschuldigten Fehlens wer-

den Ihre sonstigen Leistungen (z. B. Mitarbeit im Unterricht etc.) für die versäumten Unter-

richtsstunden mit der Note 6 bzw. 0 Punkten im BG bewertet. Als unentschuldigte Fehlzeiten 

werden auch Verspätungen ohne hinreichenden Grund und längere Abwesenheit vom Unter-

richt gezählt. 

Von der Schule werden Schüler*innen sowie Studierende verwiesen, a) die im 

Verlaufe von sechs zusammenhängenden Unterrichtswochen insgesamt min-

destens sechs Unterrichtstage unentschuldigt gefehlt haben, und/oder b) bei 

denen, durch wiederholte und unentschuldigte Abwesenheit, bei angekündigten schrift-

lichen Leistungsnachweisen in mindestens zwei Unterrichtsfächern oder Lehrberei-

chen keine Möglichkeit besteht, die schriftlichen Leistungen zu bewerten (§ 82 HSchg).  

Diese Regeln werden Ihnen in der ersten Woche eines Schuljahrs von der Klassenleitung 

vorgelegt und erläutert. 
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Umgang mit Fehlzeiten ab 10 Tagen im laufenden Schuljahr

• Die dokumentierten Fehlzeiten ab 10 Tagen (vollschulisch) bzw. ab 7 Tagen (berufsbeglei-

tend & praxisintegriert) werden mit der Klassenleitung kommuniziert (nur FSSW&HBFS). 

• Die Klassenleitung beobachtet, ob sich Fehlzeiten häufen oder Muster erkennbar sind.

• Bei zweifelhaften Entschuldigungen werden ärztliche Atteste verlangt.

• Bei sich häufenden ärztlichen Attesten wird der Amtsarzt eingeschaltet.

Bei hohen Fehlzeiten in der HBFS, FSSW und im BG kann die Klassenkonferenz die 

Attestpflicht ab dem ersten Tag der Fehlzeit beschließen, im BG ab der ersten Fehlstunde. 

Dies wird Ihnen schriftlich mitgeteilt. 

Ab 11 (bzw. 8) Fehltagen: lösungsorientiertes Gespräch, Unterstützungsangebot, Überprü-

fung des Erreichens des Klassenziels

Ab 20 (bzw. 14) Fehltagen: Schulformkonferenz, in der das weitere Vorgehen besprochen 

wird und geprüft wird, ob die Ausbildung noch fortgesetzt werden kann.

1.1.3 Beurlaubung

Beurlaubungen sind rechtzeitig im Voraus zu beantragen, für einzelne Stunden bei der/dem 

jeweiligen Fachlehrer*in, für zwei Tage bei der/dem Klassenlehrer*in, für  mehrere Tage nach 

vorheriger Rücksprache mit der Klassenleitung schriftlich bei der Schulleitung. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass wir eine Beurlaubung für eine Zeit unmittelbar vor den Ferien nicht 

genehmigen können. Bitte nutzen Sie das Formular zur Beantragung einer Beurlaubung auf 

unserer Webseite.

1.2 MÜNDLICHE MITARBEIT 

1.2.1 Gewichtung der mündlichen Beteiligung

Die Benotung ergibt sich i. d. R. zu 50% aus den abgelegten Leistungsnachweisen und der 

persönlichen Beteiligung in den verschiedenen Lernprozessen. Neben den verbalen Äuße-

rungen sind auch andere Beiträge (z. B. Engagement für den eigenen Lernprozess und den 

der Lerngruppe, Verantwortung für die Lernatmosphäre, Feedback zum Unterricht) zu be-

rücksichtigen. Die Mitwirkung in Kleingruppen, Projekten etc. und somit die Übernahme von 

Verantwortung in diesen Phasen des Unterrichts fließen ebenfalls mit ein.

1.2.2 Kriterien zur Findung der mündlichen Note

Das Unterrichtsgespräch und vergleichbare nichtschriftliche Kommunikationsformen bieten 

eine besondere Möglichkeit zur Erreichung des angestrebten Abschlusses. Deshalb werden 

bei der Notenfindung im Mündlichen sowohl Äußerungen der Schüler*innen sowie Studie-

rende zum verhandelten fachlichen Thema berücksichtigt als auch Äußerungen, die sich auf 

den Erarbeitungs- und Gruppenprozess beziehen (Fach- und Metaebene).
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Im kontinuierlichen Unterrichtsgeschehen geht es um mündliche Äußerungen bezogen auf 

Aufgaben, Sachverhalte oder Problemstellungen, wie z. B.:

→	 zu Einzelaspekten (ein Detail steht im Vordergrund),

→	 zu Zusammenhängen (mit bereits erworbenen Kenntnissen),

→	 zu übergreifenden Problemstellungen (z. B. der religiöse Bezug eines sozialpäda- 

 gogischen Themas), 

→	 zu Transferaspekten (Theorie-Praxis-Verknüpfung), d. h. eigene Standpunkte ein- 

 nehmen und erläutern,

→	 zum Prozess der Zusammenarbeit, wie:

	 	 →	 Sachbezug (Probleme werden sachlich geklärt),

	 	 →	 Konfliktbezug (Benennen und Klären von Konflikten),

	 	 →	 Fähigkeit, anderen zuzuhören und sie zu verstehen.

Beteiligen sich Schüler*innen sowie Studierende kaum mit erkennbaren eigenen Beiträgen 

am Lernprozess, so ist eine Reflexion zwischen Lehrenden und ihnen über diese Situation 

angebracht. Gemeinsam ist zu klären, auf welche Weise (auch im Plenum) zurückhaltende 

Schüler*innen sowie Studierende erkennbare Beiträge leisten können. Das Ziel ist nicht eine 

möglichst gleichförmige Beteiligung aller, sondern, dass alle aktiv am gesamten Lernprozess 

beteiligt sind und mit ihren Möglichkeiten für diesen Verantwortung übernehmen. Lehrende 

bieten in Absprache mit Ihnen gezielt Unterstützung an.

1.3 LEISTUNGSNACHWEISE

Neben Klausuren sind in der HBFS und FSSW auch folgende Leistungsnachweise möglich: 

Protokolle, Hausarbeiten, Präsentationen, Referate, Fachgespräche und vor allem in den 

musischen Fächern und Medienprojekten auch praktische Arbeiten. Es gelten die jeweiligen 

Verordnungen der Schulform. Für die Mitarbeit in freiwilligen Projekten kann ein Leistungs-

nachweis gegeben werden, sofern dies von Schüler*innen sowie Studierenden gewollt und 

von Lehrkräften angeboten wird. Art und Themen der Leistungsnachweise werden mit den zu-

ständigen Lehrkräften abgesprochen. Fächerübergreifende Leistungsnachweise, die für mehr 

als ein Fach benotet werden, sind – soweit sinnvoll und möglich – zulässig. Bitte klären Sie 

auch diese Möglichkeit, die ein konzentriertes Arbeiten an einem Thema erleichtern kann, mit 

den zuständigen Lehrkräften im Voraus ab.

1.3.1 Klausuren und Hausarbeiten

Bei schriftlichen Arbeiten sind die Regeln des korrekten Zitierens anzuwenden bzw. auf kor-

rekte Quellennachweise zu achten. Eine Nichteinhaltung gilt als Täuschungsversuch und wird 

dementsprechend bewertet. Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 

Richtigkeit oder gegen die äußere Form sind in der Bewertung angemessen zu berücksichtigen.  
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1.3.2 Gruppenarbeiten

Bei Gruppenarbeiten müssen für die Benotung die Beiträge der einzelnen Schüler*innen so-

wie Studierenden zum Ergebnis erkennbar sein. Eine Gesamtnote für alle ergibt sich, sofern 

sich alle Gruppenmitglieder mit gleichem inhaltlichen und systematischen Gewicht in die 

gemeinsame Aufgabe einbringen. Ergeben sich hierbei erkennbare Unterschiede, wird diffe-

renziert bewertet.

1.3.3 Nachholtermine Klausuren

Können Klausuren aufgrund von Krankheit am festgelegten Tag nicht mitgeschrieben werden, 

können diese bei Vorlage eines ärztlichen Attests nachgeholt werden. Es werden im Schuljahr 

mehrere Nachholtermine für Klausuren durchgeführt. Diese finden samstags zwischen 9:00 

Uhr und 12:00 Uhr statt. Nachholtermine werden per Aushang, auf der Homepage bzw. über 

die Klassenleitung bekannt gegeben.

(alle Termine unter Vorbehalt)

Nachschreibetermine 2023/2024: 11.11.23 | 09.12.23 | 03.03.24 | 27.04.2024 | 11.05.24

1.3.4 Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)/Dyskalkulie

Es gilt die VO zur Gestaltung des Schulverhältnisses – VOG SV – vom 29. 04. 2014, Teil 6 

für die Sekundarstufe II. Bei Vorliegen einer nachgewiesenen LRS bzw. Dyskalkulie muss über 

die Klassenleitung ein Antrag auf Nachteilsausgleich beim Staatlichen Schulamt gestellt wer-

den. Die Klassenkonferenz beschließt über die individuellen Maßnahmen zum Nachteilsaus-

gleich oder das Abweichen von allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung. Wenden 

Sie sich diesbezüglich bitte zunächst an Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihren Klassenlehrer. 

1.4 ABSCHLUSSPRÜFUNGEN

Die Teilnahme an Abschlussprüfungen ist Pflicht. Kann die Prüfung wegen einer Erkrankung 

nicht wahrgenommen werden, so ist unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen. Die Prü-

fung kann an einem Nachprüfungstermin nachgeholt werden. Ohne Vorlage eines ärztlichen 

Attests gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
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2 Schulformen und Abschlüsse

2.1 HÖHERE BERUFSFACHSCHULE FÜR SOZIALASSISTENZ

2.1.1 Arbeitsansatz und Lernformen in der HBFS

Entsprechend dem Ziel eigentätiges, selbstverantwortliches Lernen zu ermöglichen, wird fä-

cherübergreifend, interessenorientiert, erfahrungsbezogen und handlungsorientiert gelernt 

und gearbeitet. Das beinhaltet Lernformen wie Gruppen- und Projektarbeit, Exkursionen und 

Erkundungen sowie die Präsentation und Auswertung von Arbeitsergebnissen. Dieser Ansatz 

entspricht der Persönlichkeitsbildung, dem Kompetenzerwerb und der Praxisorientierung.

Im 1. Ausbildungsjahr findet das Lernen an fünf Tagen in der Schule statt und es müssen zwei 

Orientierungspraktika von je drei Wochen in sozialpädagogischen und sozialpflegerischen 

Einrichtungen sowie eine Hospitationswoche in der künftigen Praxisstelle absolviert werden.

Im 2. Ausbildungsjahr wird zwei Tage in der Schule und drei Tage in einer Praxiseinrichtung 

(Kindertagesstätte, Kinderkrippe) gelernt. Eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis mit 

entsprechender Vorbereitung, Begleitung und Auswertung von Praxiserfahrungen ist dadurch 

gewährleistet.

2.1.2 Unterrichtsstunden 

Im 1. Ausbildungsjahr pro Woche 33 

Im 2. Ausbildungsjahr pro Woche 15 Stunden in der Schule und 21 Stunden in der Praxis

2.1.3 Praxiszeiten

Die Schüler*innen sind auch während der Praxiszeiten im 1. und 2. Ausbildungsjahr als sol-

che versichert. Die Höhe der Ausbildungsbeihilfe für die Mitarbeit in der Praxis im 2. Ausbil-

dungsjahr wird von den Schüler*innen mit der Praxisstelle vereinbart. Gern beraten wir Sie 

über Praxisstellen und geben auf Grund langjähriger Erfahrungen Empfehlungen.



12

2.1.4 Rahmenstundentafel / Fächer

1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr

Berufsübergreifender Lernbereich Wochenstunden Wochenstunden

Deutsch 2 2

Politik 2 —

Religion 2 1✴

EDV / Medienerziehung 2 —

Fremdsprache Englisch 2 —

Berufsbezogener Lernbereich

Anthropologie 4 2

Körper und Bewegung 2 —

Musik 1 —

Erziehung 4 —

Pflege 4 —

Ernährung und Haushaltsführung 4 —

Gestaltung der Lebensumwelt 4 —

Theorie und Praxis der Sozialpädagogik — 7

Praxisreflexion — 3

Berufspraxis im Schwerpunkt — 21✴✴

Gesamt 33 15/21

✴ zum Teil in Projektform  ✴✴ 21 Zeitstunden an 3 Tagen/Woche

Der praktische Unterricht im Fach Ernährung und Haushaltsführung wird in halben Klassen 

unterrichtet. In Ergänzung zum Unterricht werden AGs angeboten.

2.1.5 Fachhochschulreife (siehe 2.3)

Die Schüler*innen können zusätzlich einen »Leistungskurs« in Englisch und Mathematik 

besuchen und so den Abschluss der allg. Fachhochschulreife erwerben. 

2.1.6 Klassenleitung

11/1, 11/2 und 11/3 werden noch bekannt gegeben, Frau Otto (12/1), Frau Weymann-Schatz (12/2).

2.1.7 Ziel der Ausbildung

Das Ziel der Ausbildung ist der Zwischenabschluss »zur Staatlich geprüften Sozialassistentin/

zum Staatlich geprüften Sozialassistenten«, um die Ausbildung an einer Fachschule für Sozi-

alwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Erzieher*innen-Ausbildung) absolvieren zu können 

oder als Zugangsvoraussetzung für eine andere weiterführende Ausbildung bzw. ein Studium. 

Die HBFS hat sich nach unseren Erfahrungen als Einstieg in die sozialpädagogische Ausbildung 

sehr bewährt. Wir raten aber ausdrücklich ab, mit dem Abschluss als Sozialassistent*in in die be-

rufliche Praxis zu gehen, selbst wenn derzeit Stellen angeboten werden. Sozialassistent*innen 

sind keine sozialpädagogischen Fachkräfte, sie sind nicht zu selbstständiger pädagogischer 
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Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen befähigt und haben keine Aufstiegsmöglichkeiten. Sie 

werden zudem schlecht bezahlt und sind bei veränderter Lage auf dem Arbeitsmarkt von 

Arbeitslosigkeit bedroht. 

Deshalb raten wir, bei der Entscheidung für den Besuch der HBFS den anschließenden Be-

such der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, einzuplanen. Die Unter-

richtsinhalte der HBFS und der FSSW sind aufeinander abgestimmt. 

Wer die HBFS mit einer Empfehlung des Kollegiums abschließt, wird ohne weiteres Auswahl-

verfahren in die Fachschule und/oder in die Ausbildung zur/zum Heilerziehungspfleger*in an 

der Akademie für Pflege- und Sozialberufe der Mission Leben übernommen. Schüler*innen, 

die diese Empfehlung nicht erhalten, können sich an der Fachschule für Sozialwesen der Pä-

dagogischen Akademie Elisabethenstift sowie an allen Fachschulen für das Auswahlverfahren 

bewerben. Schüler*innen, die sich beruflich anders orientieren wollen, bieten wir entspre-

chende Beratung an. 

2.1.8 Einführungstage

Der gemeinsame Einführungstag aller Schüler*innen sowie Studierenden der Evangelischen 

Ausbildungsstätten ist der erste Schultag im neuen Schuljahr: 04.09.2023. Begonnen wird 

mit einem gemeinsamen Gottestdienst und einem ersten Kennenlernen. Die Tage Dienstag, 

der 05.09. bis Freitag der 09.08.2023, dienen dem Kennenlernen Ihrer Klasse, Ihrer Klassen-

leitung und den Lehrkräften. Von Mittwoch, dem 06.09. bis Freitag, dem 08.09.2023 bege-

ben sich die drei neuen Klassen gemeinsam auf Kennenlernfahrt nach Ernsthofen. Ab dem 

11.09.2023 beginnt dann der reguläre Unterricht.

2.1.9 Arbeitsgemeinschaften

Die Teilnahme an einer der Arbeitsgemeinschaften ist für die Vollzeit-Unterstufenklassen 

verpflichtend. Zurzeit werden die Arbeitsgemeinschaften "Rituale", "Gitarre", "Foto", "Textil-

werkstatt", "Chor" und  "Zukunft, Lebensplanung und Identität" angeboten (Stand 06/23). 

Die Arbeitsgemeinschaften finden, sofern nicht anders angegeben, immer mittwochs in der 

fünften und sechsten Stunde statt. Die AG-Leiter*innen können ggf. abweichend von den 

Angaben Termine festlegen (v. a. AG-Rituale, Gitarren-AG und der Chor in Vorbereitung auf 

Veranstaltungen, wie Gottesdienste usw.). Es bedarf einer engen Kooperation zwischen den 

AG-Leiter*innen und den Schüler*innen sowie Studierenden. Die Einwahl für das Schuljahr 

2023/24 erfolgt in der ersten Schulwoche.

2.1.10 Projekttage und Schuljahresbeginn bzw. -abschluss

Unsere Schulkultur wird sichtbar an Projekttagen und gemeinsamen Veranstaltungen. Der 

Abschlussgottesdienst und die Präsentation der Ergebnisse der Projekttage der Unterstufen-

klassen bilden den Abschluss des Schuljahres mit anschließender Zeugnisübergabe. Wir bie-

ten Themen- und Methodentage an, feiern gemeinsam Feste im Jahresverlauf und beziehen 

regelmäßig die Praxis in unser Arbeiten mit ein. Auch das digitale Lernen liegt uns am Herzen 

und wird zum Beispiel in Form von Online-Unterricht aber auch per Arbeit mit verschiedenen 

Plattformen angeboten.
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2.1.11 Studientage

Für Schüler*innen finden Studientage anstelle von Unterricht statt, wenn die Lehrkräfte Klau-

surtage und schulinterne Fortbildungen haben.

2.1.12 Studienfahrt der Unterstufen

Die Studienfahrt in den Unterstufen findet voraussichtlich in der Zeit vom 13. bis 17. Mai 2024 

in Weimar statt.

2.1.13 Praktika

Dazu werden ausführliche Informationen und Begleitschreiben der Schule für die Bewerbun-

gen im 1. und 2. Ausbildungsjahr gegeben. Eine Kartei über mögliche und bewährte Pra-

xisstellen kann eingesehen werden. Zuständig für die Organisation der Praktika sind die 

Fachlehrer*innen für das Fach Erziehung. Sollten Fehltage in den beiden Orientierungsprak-

tika entstehen, muss am 3. Tag ein ärztliches Attest vorgelegt, die Tage ab dem 3. Tag nach-

gearbeitet werden.

Praktika im 1. Ausbildungsjahr

1. Orientierungspraktikum (3 Wochen): 

Aufgabenfeld Erste Orientierung über sozialpädagogische Arbeitsfelder gewinnen/

Erfahrungen im elementarpädagogischen Bereich sammeln

Kompetenzen

Sozialpädagogi-

sches Arbeitsfeld

 → Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen, Informationen und Fak-

ten zur Institution und zum Träger sammeln und dokumentieren

 → Elemente des pädagogischen Alltages und den Tagesablauf in der 

Einrichtung wahrnehmen, pädagogische Angebote im Bereich 

Spiel / Gestalten / Bewegen / Musik und Material kennen lernen, 

Tätigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern kennenlernen und   

beschreiben

 → Kommunikative Fähigkeiten aufbauen, Regeln der Kontaktauf-

nahme anwenden und entwickeln, Kontaktaufnahme zu Kindern 

gestalten, durch Zuschauen und "Mittun" erste Erfahrungen im 

Umgang mit Kindern sammeln

 → Selbstreflexion üben, sich in Beziehung zum Berufsfeld setzen, 

Berufswahl und Berufsmotivation klären
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2. Orientierungspraktikum (3 Wochen): 

Aufgabenfeld Verschiedene sozialpädagogische oder sozialpflegerische Arbeitsfel-

der näher kennen lernen und Kernkompetenzen des 1. Orientierungs-

praktikums vertiefen

Kompetenzen

Sozialpädagogi-

sches Arbeitsfeld

 → Kenntnisse über Tageseinrichtungen für Kinder und ihre Aufga-

ben erweitern, fachpraktische Grundkenntnisse erwerben

 → Schlüsselsituationen im Alltag der Tageseinrichtung für Kinder 

wahrnehmen und damit angemessen umgehen (Ankommen, 

Freispiel, gezielte Aktivitäten, Ruhen, Bewegen, Essen, Abschied 

nehmen »Religiöse Anknüpfungspunkte«, Symbole, Rituale und 

Feste)

 → Selbstreflexion s. u.

Kompetenzen

Sozialpflegeri-

sches Arbeitsfeld

 → Sozialpflegerische Institutionen (Altenpflegeeinrichtungen, Al-

tenwohnheim, Kranken- und Sozialstationen oder Betreuungs-

einrichtungen für Menschen mit Behinderungen) und ihre Auf-

gaben kennen lernen

 → Tagesablauf erleben, Arbeitsabläufe beobachten, sich an haus-

wirtschaftlichen und pflegerischen Arbeiten beteiligen, fachprak-

tische Grundkenntnisse erwerben

 → Angemessene Kontakt- und Kommunikationsformen mit Men-

schen in ihren speziellen Lebenssituationen wahrnehmen, sich 

für die Bedürfnisse alter, kranker, behinderter Menschen sensi-

bilisieren

 → Krankheitsbilder und Anforderungen im medizinischen und pfle-

gerischen Bereich kennenlernen, Anforderungen und Belastun-

gen im Alltag des jeweiligen Arbeitsfeldes reflektieren

 → Selbstreflexion und Wahrnehmung schärfen, Berufswahl und Be-

rufsmotivation klären

Anleitungsgespräche und Auswertung des 1. und 2. Praktikums im Unterricht aktiv mitgestal-

ten, Erfahrungen reflektieren und verarbeiten.
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Praktikum im 2. Ausbildungsjahr

Orientierungsphase (ca. 3 Monate)

Aufgabenfeld I Neu sein / Orientieren / Ankommen / Anfang gestalten / Beziehung 

aufbauen

Kompetenzen I  → Schriftlich und mündlich Kontakt zur Einrichtung aufnehmen, im 

Team, bei Kindern und Eltern vorstellen

 → Wissen über die Einrichtung, das pädagogische Konzept, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, Räume, Material und Träger aneignen

 → Tagesablauf der Gruppe erfassen, Regeln und Rituale des Zusam-

menlebens kennenlernen, pädagogische Grundsätze und päda-

gogische Zielvorstellungen der Einrichtung wahrnehmen

 → Beziehung zu Kolleg*inne, Kindern und Eltern aufnehmen

 → Lernbeziehung zur/zum Anleiter*in aufbauen, Fragen stellen und 

Unterstützung annehmen, Praxisanleitung für sich   nutzen, Anlei-

tungsgespräche aktiv mitgestalten, pädagogisches   Handeln der 

Anleiterin, des Anleiters beobachten und hinterfragen

 → Arbeitshaltung entwickeln, sich aktiv an alltäglichen Arbeitsab-

läufen beteiligen, Unterstützung und Hilfe anbieten, Absprachen 

einhalten, Zuverlässigkeit entwickeln, Belastbarkeit erhöhen

Aufgabenfeld II Tätig werden, Aufgaben des Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungs-

auftrages der Kita erkennen und unter Anleitung übernehmen

Kompetenzen II  → Praktische Aufgaben im Alltag mit Kindern durchführen, selb-

ständiges Handeln der Kinder z. B. beim Spiel, beim Essen oder   

im Rahmen von Gesundheitserziehung unterstützen

 → Kontakt zu Eltern aufbauen z. B. durch »Tür- und Angelgesprä-

che«, an Elterngesprächen und Veranstaltungen für Eltern beob-

achtend teilnehmen

 → Erste Schritte der Zusammenarbeit im Team erproben und Ko-

operationsbereitschaft aufbauen, angemessene Rolle als Prakti-

kantin bzw. Praktikant im Team finden, eigene Meinung artiku-

lieren und begründen, eigene Stärken und Neigungen bewusst 

wahrnehmen, ausbauen und einsetzen, Kritik- und Konfliktfähig-

keit einüben

Das zweite Ausbildungsjahr ist anders als das erste organisiert. Jede Woche sind die 

Schüler*innen zwei Tage in der Schule und drei Tage im Betrieb.
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Qualifizierungsphase (ca. 7 Monate)

Aufgabenfeld Lebenswelt der Kinder und ihrer Eltern wahrnehmen und verstehen, 

Schlüsselsituationen und Rituale des Tagesgeschehens erfassen und 

angemessen damit umgehen; eigene Berufsrolle entwickeln und be-

rufliche Perspektiven konkretisieren

Kompetenzen  → Mitplanen und -gestalten des Alltages der Kindertagesstätte, An-

gebote in Absprache mit der Anleiterin, dem Anleiter planen und 

umsetzen, eigene Fähigkeiten und Ideen einbringen, lebensprak-

tische Aufgaben mit Kindern bewältigen, Verantwortung für eine 

Kleingruppe übernehmen, fachliche Zusammenhänge und Me-

thoden der sozialpädagogischen Arbeit erfassen und anwenden, 

Kinder und Eltern in ihrem Lebenszusammenhang wahrnehmen

 → Eigenes Rollenverständnis als Praktikant*in und Berufsrolle 

im sozialpädagogischen Arbeitsfeld weiterentwickeln und re-

flektieren, persönliche und fachliche Entwicklung mit der/dem 

Anleiter*in kommunizieren, Haltungen, Orientierungen, Einstel-

lungen wahrnehmen, eigenes Handeln überprüfen und weiter-

entwickeln, eigene Interessen, Bedürfnisse und Fragestellungen 

ins Team einbringen und vertreten können

 → Abschieds- und Übergangssituationen annehmen und gestal-

ten, Formen des Abschieds kennen, von Kindern, Kolleg*innen,  

Eltern und von der Lerngruppe in der Schule angemessen ver-

abschieden

 → Selbstreflexion: Praxiserfahrungen und eigene Entwicklungs-

schritte mit der/dem Anleiter*in in enger Zusammenarbeit mit 

der Ausbildungsstätte auswerten und Schlussfolgerungen für die 

berufliche Perspektive ziehen
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2.2 FACHSCHULE FÜR SOZIALWESEN, FACHRICHTUNG SOZIALPÄDAGOGIK

Das Kollegium der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, heißt Sie zum 

Ausbildungsjahr 2023/2024 herzlich willkommen und wünscht Ihnen einen guten und ertrag-

reichen Verlauf dieses Jahres.

Sie werden kompetenzorientiert ausgebildet, so dass Sie für Ihre zukünftige Praxis optimal 

vorbereitet werden. Die Einteilung in Fächer ist bis auf den Lernbereich I entfallen. Stattdessen 

finden Sie Aufgabenfelder vor, in denen Sie übergreifende fachliche, soziale und persönliche 

Kompetenzen erwerben. In der Ausbildung arbeiten wir in den Aufgabenfeldern häufig mit 

dem Buch "Erzieherinnen + Erzieher. Band 1 – Professionelles Handeln im sozialpädago-

gischen Berufsfeld", 2. Auflage, Cornelson Verlag (ISBN 978-3-06-451907-7). Es lohnt sich, 

diesen Band zu Beginn der Ausbildung anzuschaffen. Bildungsgutscheinempfänger können 

für die Dauer der Ausbildung ein Exemplar in der Bibliothek ausleihen.

Wie ein Blick auf die Stundenpläne zeigt, ist der Zeitraum für Unterricht während eines Tages 

aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnung und aufgrund der umfangreichen Projek-

tarbeit erheblich ausgeweitet. Deshalb erwarten wir zeitliche Flexibilität von allen Studieren-

den und Lehrenden. »Studierende« ist in Hessen die offizielle Bezeichnung für alle, die an 

Fachschulen für Sozialwesen ihre Ausbildung absolvieren. Sie erhalten deshalb einen »Stu-

dierendenausweis«. 

2.2.1 Klassenleitung und Mentoring

Die Klassenleitung und das Klassenteam begleiten die Klasse. Über den Unterricht hinaus 

wird mit den Klassen der didaktische Prozess und die Lern- und Arbeitsatmosphäre gestaltet. 

Die Klassenleitung im engeren Sinne wird von einer Person übernommen. Aufgabe ist vor 

allem den Informationsfluss über alle, die Klasse betreffenden Beschlüsse, Termine und Ent-

wicklungen zu gewährleisten und für die ordnungsgemäße Erledigung administrativer Auf-

gaben (z.B. Kontrollieren der Fehlzeiten, Klassenbuchführung, Zeugnislisten) zu sorgen.Da-

rüber hinaus gibt es das Fach „Mentoring", welches die Bildungsprozesse der Studierenden, 

auch vor dem Hintergrund ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung, in den Mittelpunkt 

rückt. Dazu gehören die Stärkung der Reflexions- und Analysefähigkeit, der beruflichen Iden-

tität und der Selbstlernkompetenz. Hierzu werden verschiedene Methoden und Instrumente 

eingesetzt, wie z.B. Portfolioarbeit, individuelle Ziele erstellen und deren Erreichung verfol-

gen, kollegiale (Fall-)Beratung.

Das Mentoring ist ein Ausschlussfach, d. h. wenn der erwartete Kompetenzzuwachs nicht 

erreicht wird bzw. nicht nachvollzogen werden kann, kann folglich keine Versetzung in den 

nächsten Bildungsabschnitt erfolgen.

 Förderung mit einem Bildungsgutschein

Die vollschulische und die berufsbegleitende Ausbildung zur/zum Erzieher*in sind nach "AZAV" 

zertifiziert und somit prinzipiell durch einen Bildungsgutschein der Arbeitsagentur förderbar. Bil-

dungsgutscheinempfänger erhalten ein Kontingent an Freikopien in einem Copyshop in der Nähe. 

Sprechen Sie uns darauf an!
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2.2.2 Rahmenstundentafel und Fächer (Land Hessen)

Gesamt-
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Lernbereich Gesellschaft und Kultur
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1.  Berufliche Identität und professionelle
Perspektiven weiterentwickeln 

240 160 80

2.  Pädagogische Beziehungen gestalten und
 mit Gruppen pädagogisch arbeiten

240 120 120

3.  Lebenswelten und Diversität wahrnehmen,
 verstehen und Inklusion fördern, inklusive 
Religionspädagogik

240 80 160

4.  Sozialpädagogische Bildungsarbeit in 
 Bildungsbereichen professionell gestalten

880 560 320 2

5.  Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
 mit Eltern und Bezugspersonen gestalten 
sowie Übergänge unterstützen

80 — 80

6.  Institution und Team entwickeln sowie in 
 Netzwerken kooperieren

80 80 —

Sozialpädagogische Praxis 3 460 — —

Mentoring (z.B. Portfolioarbeit, Coaching, Beglei-

tung der Gruppenarbeit, Kasuistik, Praxisreflexion)
160 80 80

Vertiefungsbereich 4

Gruppe A:

240 — 240

Sozialpädagogische Arbeit im Elementarbereich 
(U2 Einrichtungen, Kita)
Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen 
und schulischen Bereich

Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe

Sozialpädagogische Arbeit in heilpädagogischen 
Einrichtungen/mit Menschen mit Beeinträchtigung

Gruppe B:

interkultureller Bereich

Salutogenese (u. a. Sexualpädagogik, Resilienz)

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Umwelt, 
Ökologie, Lebensgestaltung)

Sozialmanagement (Qualitätsmanagement, 
Sozialraumorientierung, Budgetierung)

Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife

Mathematik 240 120 120

Wahlfächer 5 160 80 80

GESAMTSTUNDEN 6 2960 1520 1440

Stunden/Ausbildungsabschnitt 1
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Anmerkungen
1) Eine abweichende Verteilung der Unterrichtsstunden auf den ersten und zweiten
 Ausbildungsabschnitt ist zulässig.
2) Medienpädagogische Projektarbeit mit mindestens 2 Projekten
3)  Im ersten und im zweiten Ausbildungsabschnitt: 460 Stunden als Begleit- oder Blockpraktika
4) Die Studierenden wählen je einen Bereich aus Gruppe A und Gruppe B.
 Eine regionalbedingte Schwerpunktsetzung ist möglich.
5) Wahlunterricht zur Ergänzung und Vertiefung der Pflichtfächer
6) Gesamtstunden ohne sozialpädagogische Praxis inklusive Zusatzunterricht und Wahlfächer

2.2.3 Vertiefungsbereich Vollzeitklassen

Sie wählen sich in je einen Vertiefungsbereich der Gruppe VB.A und VB.B ein.

Die Vertiefungsbereiche finden in den Vollzeitklassen mittwochmorgens statt:

 Angebote aus der Gruppe VB.A finden in der 1.-3. Stunde statt. 

 Angebote aus der Gruppe VB.B finden in der 4.-6. Stunde statt. 

2.2.4 Fahrtkosten

Wenn Fahrten obligatorischer Teil des Unterrichts sind, werden die Kosten außerhalb der 

Stadt Darmstadt unter folgenden Voraussetzungen erstattet: Aus ökologischen Gründen sol-

len möglichst öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Unumgängliche PKW-Kosten wer-

den außerhalb Darmstadts ab Schule werden erstattet. Bei Berechnung der zurückgelegten 

Kilometer werden einschlägige Internetprogramme zu Grunde gelegt. Privatfahrzeuge müs-

sen unbegrenzt haftpflichtversichert sein und sollten auch möglichst eine Insassen-Versiche-

rung haben. 

Die Fahrtkosten müssen für jedes Fahrzeug getrennt erfasst und abgerechnet werden und 

werden auf das von Ihnen angegebene Bankkonto überwiesen.

Zum rechtlichen Schutz aller Beteiligten müssen alle Exkursionen vor Fahrtantritt der Schul-

leitung schriftlich mitgeteilt werden. Fahrten zu Praktikumseinsätzen werden nicht vergütet.
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2.2.5 Arbeitsgemeinschaften

Die Teilnahme an einer der Arbeitsgemeinschaften ist für die Vollzeit-Unterstufenklassen ver-

pflichtend.

2.2.6 Praktika, Berufspraktika und Auslandspraktika

Hohe Bedeutung messen wir den Praktika während der fachtheoretischen Ausbildung und 

dem Berufspraktikum bei. Die Praktika werden intensiv vorbereitet und ausgewertet und, so-

weit möglich, begleitet. Von daher liegen die Praxisstellen in der Regel im Umkreis der Schule.

In allen Ausbildungsformaten kann ein Blockpraktikum über Erasmus+ im europäischen Aus-

land absolviert werden. 

Das Berufspraktikum kann bis zur Hälfte der Praktikumszeit ebenfalls im Ausland absolviert 

werden. Die Form der schulischen Begleitung und der Anleitung wird jeweils intensiv bespro-

chen und verbindlich geregelt. Berufspraktikant*innen werden in kleinen Gruppen betreut. 

Ihre Ansprechpartnerin für die Koordination des Berufspraktikums ist Frau Ulrike Schauer, 

Kontakt: schauer@eva.elisabethenstift.de

mailto:schauer%40eva.elisabethenstift.de?subject=
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Praktikum in der Unterstufe (vollschulisch)

Block-Praktikum (6 Wochen)      

Datum (unter Vorbehalt):

04.03.2024 – 22.03.2024 und 15.04.2024 – (einschließlich) 06.05.2024

Aufgaben Beobachten und Reflektieren, auch der eigenen professionellen

Haltung, sind zentrale Aufgaben des Praktikums in der Unterstufe 

Anforderungen im 

U6-Bereich

 → Orientieren in einer Institution im U6-Bereich

 → Kennenlernen der Institution

 → Ausprobieren von Beaobachtungsverfahren

 → Auswerten der Beobachtungen

 → Eine eigene Haltung entwickeln

 → Abgleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung

U6-Bereich:  Krippe, Kita bzw. Kindergarten bis Schuleintritt 

Praktikum in der Oberstufe (vollschulische Ausbildung)

Datum: 16.10.2023 – (einschließlich) 30.11.2023

In den ausgewiesenen sieben Wochen ist eine Woche Herbstferien enthalten. Sprechen Sie 

Ihre Klassenleitung an.

Varianten  → Sechs Wochen in einer Einrichtung

 → Sechs Wochen Praktikum im europäischen Ausland (Ein Einsatz 

im U6-Bereich ist üblich) 

Aufgaben Vom Beobachten und Analysieren zum Entwickeln von Zielen als 

Ausgangspunkt pädagogischen Handelns

Anforderungen im 

Ü6-Bereich

 → Orientieren in einer Institution

 → Vertiefen unterschiedlicher Beobachtungsmethoden 

 → Erweiterung der konkreten Analyse durch vielfältige

Informationsquellen 

 → Unterschiedlichkeit von Lebenswelten wahrnehmen

 → Auseinandersetzung mit unterschiedlichen pädagogischen 

Konzepten

 → Konkretisierung pädagogischer Ziele und Erweiterung

pädagogischer Handlungsmöglichkeiten

 → Reflexion eigener Handlungskompetenzen mit Blick auf die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ü6-Bereich:  Schulkindbetreuung, Hort, Hilfen zur Erziehung, Arbeit mit beeinträch- 

  tigen Menschen
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Projektarbeit im Bereich "Medien" in der Oberstufe

Aufgabenfeld Analyse zur Entwicklung von Zielen und deren Umsetzung in

pädagogisches Handeln und Reflexion im Sinne der vollständigen 

Handlung

Kompetenzen → Erwerb von Handlungskompetenz in Medienprojekten

→ Verknüpfung von Theorie und Praxis durch Projektarbeit (schul- 

    intern/schulextern) und in ausgewählten Tageseinrichtungen für 

    Kinder

Die Projekte integrieren Inhalte aller unterrichteten Bildungsbereiche aus der Unterstufe.

Berufspraktikum (3. Ausbildungsabschnitt) (vollschulisch)

Verkürzung auf 6 

Monate ist 

möglich* 

An die theoretische Ausbildung zur/zum Erzieher*in schließt sich 

nach der erfolgreich bestandenen fachtheoretischen Prüfung ein  

i.d.R. 12-monatiges Berufspraktikum (BP) in Vollzeitform an, das auf 

Antrag in Teilzeit abgeleistet werden kann. Das Berufspraktikum soll 

in Ausbildungsstellen im näheren Umkreis der Fachschule, an der die 

Ausbildung abgeschlossen wurde, stattfinden. Die Entfernung des 

Ausbildungsstandortes zur Fachschule sollte 50 km nach Möglich-

keit nicht überschreiten. Wenn Sie Interesse an einem Praktikums-

platz außerhalb der 50-km-Zone haben, nehmen Sie bitte Kontakt zur 

BP-Koordination und Ihrer Klassenleitung auf. Die Studierenden im 

Berufspraktikum besuchen an 20 Studientagen den Begleitunterricht 

in der Fachschule. 

Das Praktikum schließt mit der Prüfung zur Staatlichen Anerkennung 

als "Staatlich anerkannter Erzieherin/Staatlich anerkannten Erzieher" 

ab. 

Hinweis für Studierende in der berufsbegleitenden Ausbildung mit 

Praxisort "Kindertagespflege": 

Sie müssen das Berufspraktikum in einer sozialpädagogischen Ein-

richtung machen 

* Voraussetzungen zur Verkürzung des Berufspraktikums auf ein halbes Jahr: erfolgreich abschlossene Ausbildung zur/zum 
Sozialassistent*in | Ausübung einer einschlägigen beruflichen Tätigkeit während der berufsbegleitenden Ausbildung | mindestens befrie-
digende Leistungen in den theoretischen Prüfungen | gültiger Arbeitsvertrag für das BP. Weitere Informationen und das Formblatt finden 
Sie auf unserer Webseite www.pae-elisabethenstift.de/ausbildung-und-abitur

http://www.pae-elisabethenstift.de/ausbildung-und-abitur
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2.2.7 Kennenlern/-Klassentage der Unterstufen

Die Kennenlern-/ bzw. Klassentage werden nach Wunsch und Lernbedürfnissen der Klasse 

individuell geplant.

2.2.8 Berufsbegleitende Ausbildung (3 Jahre + 1 bzw. 1/2 Jahr BP) oder 

 praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)

Wir bieten neben der dreijährigen vollschulischen Ausbildung auch eine berufsbegleitende 

Ausbildung mit dem Schwerpunkt "Erzieherische Hilfen" an. Die fachtheoretische Ausbil-

dung umfasst 6 Semester. Anschließend wird das Berufspraktikum absolviert. Außerdem bie-

ten wir die dreijährige praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) zur/zum Erzieher*in  an. 

Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)

 

Die Ausbildung dauert, inklusive des Berufspraktikums, drei Jahre. Die Arbeitsbelastung ist 

in dieser komprimierten Form nochmals höher als in der berufsbegleitenden Ausbildung: Der 

Fachunterricht findet in den ersten beiden Ausbildungsjahren an drei Schultagen, im dritten 

Ausbildungsjahr an zwei Tagen statt. In Ausnahmefällen findet Samstagsunterricht in einem 

Vertiefungsbereich statt. An den jeweils übrigen Wochentagen arbeiten Sie an Ihrer Praxisstel-

le. Sie sind in Vollzeit bei einem mit uns kooperierenden Träger angestellt. Diese Anstellung 

als „Fachkraft in Ausbildung“ wird tariflich vergütet. Die Schultage der PivA Ausbildung sind, 

bei schulbedingtem Ausfall (z.B. Pädagogische Tage der Schule, Prüfungen etc.) für Studien-

zwecke (Arbeit an Leistungsnachweisen, Erarbeitung von Lernsituationen, Reflexionsarbeit 

etc.) zu nutzen. Sollte in einem Aufgabenfeld mit Readern gearbeitet werden, so werden diese 

digital zur Verfügung gestellt.

Unterrichtszeiten in der berufsbegleitenden und der praxisintegrierten Ausbildung (PivA)

 

Der Unterricht in der berufsbegleitenden Teilzeitausbildung findet ganztags an zwei Wochen-

tagen und samstags in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrer*innen (ca. 2-3 Mal pro Halb-

jahr) statt (PivA Unterrichtszeiten siehe oben). Die Unterrichtstage in der Teilzeit bleiben 

während der Ausbildung bestehen (bzw. in der Piva in den ersten beiden Jahren bleiben die 3 

Wochentage bestehen, danach sind es noch 2 Tage).

Unterrichtstage PivA 2023/24

1. Jahr: Mittwoch, Donnerstag & Freitag

2. Jahr: Montag & Dienstag

3. Jahr: Donnerstag & Freitag

Unterrichtstage berufsbegleitende Teilzeit 2023/24

1. Jahr: Donnerstag & Freitag

2. Jahr: Montag & Dienstag

3. Jahr: Donnerstag & Freitag
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Hospitationstage  und Blockpraktikum

 

Im ersten Jahr lernen Sie in Hospitationstagen in der TZ-Unterstufe vom 18.04.-24.05. sowie  

27.6.-11.07.2024 (in der PivA: 17.04.-17.05.2024), im zweiten Jahr während eines vierwöchentli-

chen Blockpraktikums (15.04.-15.05.2024) weitere sozialpädagogische Felder kennen.

Berufspraktikum (berufsbegleitende Ausbildung)

 

Wie in der vollschulischen Ausbildung auch schließt sich an die fachtheoretische Ausbildung 

ein in der Regel einjähriges Berufspraktikum an. (Verkürzung auf 6 Monate ist in der berufs-

begleitenden Ausbildung möglich). 

Stundenverteilung in der berufsbegleitenden Ausbildung & PivA (Änderungen vorbehalten)

 

11.. JJaahhrr  ((BBeeiissppiieell  SSttuunnddeennppllaann))  

Stunde Mittwoch Donnerstag Freitag 
1 AF4  AF2+5 D/En 
2 AF4 AF2+5 D/En 
3 AF4 AF2+5 AF1+5 
4 AF4 AF4 AF1+5 
5 AF4 AF4 AF1+5 
6 AF4 Mittagspause Mittagspause 
7 Mittagspause AF4 Men/BP** 
8 BL* D/En AF4 Men/BP** 
9 BL D/En AF4 Men/BP** 
10  AF4  
*BL= Blended Learning **14 tägig an der Fachschule  
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2.2.9 Ausbildung mit Studium verbinden

Sprechen Sie uns an: 

Wir haben Kooperationen mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) im Bereich 

der "Kindheitspädagogik" und mit der CVJM Hochschule in Kassel im Bereich der "Sozialen 

Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher", außerdem mit der Hochschule Fulda im Bereich der 

"Sozialen Arbeit (BASA-online)" und "Sozialen Arbeit (BASA-dual)".

Perspektiven

An der EHD können Bachelor-Absolvent*innen für die berufliche Vertiefung und Ausrichtung 

die Master-Studiengänge Soziale Arbeit, Inclusive Education/Integrative Heilpädagogik so-

wie den Weiterbildungsmaster Nonprofit Management studieren.
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2.3 FACHHOCHSCHULREIFE IN DER HBFS & FSSW (vollschulisch)

Englisch HBFS: Statt des regulären zweistündigen Englischunterrichtes im ersten 

Ausbildungsjahr muss während der gesamten zweijährigen Ausbildung 

ein zweistündiger Englischkurs auf Fachoberschulniveau besucht wer-

den.

FSSW: Der Englischunterricht in der Fachschule findet grundsätzlich auf 

FHR Niveau statt und umfasst 2 Wochenstunden.

Deutsch HBFS + FSSW: Hier findet kein zusätzlicher Kurs statt, der Unterricht für 

die FHR-Teilnehmer wird im Rahmen der regulären Ausbildung zwei-

stündig erteilt.

Mathematik HBFS + FSSW: Es müssen pro Schuljahr drei zusätzliche Wochenstun-

den Mathematik belegt werden. Diese bestehen aus Unterrichts- und 

Übungsstunden. Die Unterrichtsstunden finden wöchentlich statt, die 

Übungsstunden werden zum Teil zusammengefasst und finden im Block 

samstags statt. Die Termine werden gesondert bekannt gegeben.

FHR / 

AG-Besuch

Sollte eine Kündigung im 1. Ausbildungsjahr erfolgen, muss statt des 

FHR-Unterrichts eine AG besucht werden.

Prüfungen Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres finden schriftliche Zusatzprü-

fungen in den Fächern statt. Eine mündliche Prüfung kann durchgeführt 

werden, wenn das Ergebnis der schriftlichen Zusatzprüfung von der 

Vornote abweicht.

Anerkennung Das Zeugnis der Fachhochschulreife wird erst nach dem Nachweis einer 

ausreichenden beruflichen Tätigkeit ausgestellt. Dies kann sein:

 → Sechsmonatiges Praktikum (in Vollzeit) in einer sozialpädagogischen 

oder sozialpflegerischen  Einrichtung

 → Die Abschlussprüfung eines Ausbildungsberufes (z. B. Erzieher/in)

 → Eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst

 → Eine zweijährige berufliche Tätigkeit (auch in einem nicht-sozialpäda-

gogischen bzw. sozialpflegerischen Arbeitsfeld)

Verbindliche 

Regelungen

Weitere verbindliche Regelungen sind den Informationsblättern zu ent-

nehmen, die Sie im entsprechenden Schulsekretariat erhalten.

Mit spezifischen Fragen zur Fachhochschulreife wenden Sie sich bitte an 

Frau Irmscher (BKH, Raum 2.02), Telefon: (0 61 51) 40 95-421 
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2.4 BERUFLICHES GYMNASIUM, GESUNDHEIT UND SOZIALES

Das Kollegium des beruflichen Gymnasiums heißt Sie zum Schuljahr 2023/2024 herzlich will-

kommen und wünscht Ihnen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr. 

Aufgrund des Stundenumfanges gemäß der Oberstufenabiturverordnung (OAVO) und der 

Zusatzangebote sind die Unterrichtszeiten ausgeweitet. Deshalb erwarten wir zeitliche Flexi-

bilität und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit von allen Schüler*innen und Lehrenden.

2.4.1 Tutor*innen und Klassenleitung

In der E-Phase wird jede Klasse von einer/einem Tutor*in begleitet, die/der die Funktion der 

Klassenleitung wahrnimmt. In der Q-Phase wird die Tutor*innenschaft in der Regel von den 

Lehrkräften der Leistungskurse übernommen. Die entsprechende Lehrkraft berät in allen Fra-

gen, informiert die Klasse bzw. den Kurs über Entwicklungen, Beschlüsse sowie Termine und 

ist für die Abwicklung administrativer Prozesse zuständig. Ferner gestaltet die Klassenleitung 

mit der Klasse eine konstruktive Arbeits- und Lernatmosphäre.

2.4.2 Erteilter Unterricht in der E-Phase und Q-Phase

In beiden Phasen wird Unterricht gemäß der OAVO erteilt. Individuelle Förderung ist in der 

E-Phase in Mathematik vorgesehen. 

2.4.3 Fremdsprachen

Die weitergeführte erste Fremdsprache aus der Sekundarstufe I ist Englisch. Diese ist bis zum 

Abitur zu belegen. Als zweite Fremdsprache bieten wir Französisch an. Die zweite Fremdspra-

che ist für alle SuS verbindlich, die noch keine zweite Fremdsprache erlernt haben. 

2.4.4 Sportunterricht

Sportunterricht findet in den Hallen und auf dem Außengelände der Turn- und Sportgemein-

de 1846 e. V. am Woog statt. Bitte planen Sie entsprechende Laufzeiten ein, sodass der Sport-

unterricht rechtzeitig beginnen kann. 

2.4.5 Schwerpunkte

An unserem beruflichen Gymnasium kann man entweder den Schwerpunkt "Gesundheit" 

mit den berufsbezogenen Fächern "Gesundheitslehre" und "Gesundheitsökonomie" oder 

den Schwerpunkt "Erziehungswissenschaft" mit den Fächern "Erziehungswissenschaft" und 

"Psychologie" belegen. Die Auswahl des Schwerpunktes erfolgt mit der Bewerbung. Ein Wech-

sel ist in der Regel nicht möglich.
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2.4.6 Praktika in der E-Phase

In der E-Phase sind 14 Tage Praktikum in einer sozialpflegerischen oder sozialpädagogischen 

Einrichtung (Krankenhaus, Arztpraxis, Kindertagesstätte, Hort etc.) abzuleisten. Das Prakti-

kum findet im Schuljahr 2023/24 vom 22.01.2024 bis zum 02.02.2024 statt.

2.4.7 Kennenlernfahrt E-Phase

Die Kennenlernfahrt führt uns auf die Burg Rieneck im Spessart. Dort lernen sich Schüler*innen 

sowie Lehrer*innen kennen und bereiten sich gemeinsam auf das Schuljahr vor. Gemeinsam 

gilt es verschiedene Herausforderung zu meistern, sich auszutauschen und kennen zu ler-

nen. Die Kennenlernfahrt für die E-Phase findet vom 06.09.2023 bis zum 08.09.2023 statt. 

2.4.8 Ausgabe von Schulbüchern

Die Schulbuchausgabe findet in den ersten zwei Wochen des Schuljahres statt. Bitte binden 

Sie das Buch mit einer Schutzhülle ein, tragen Ihren Namen mit Bleistift in das Buch und 

gehen pfleglich mit den Ihnen ausgehändigten Büchern um. Beschädigungen oder Verluste 

sind sofort zu melden.

2.4.9 Schließfächer in den Klassenräumen (EMH)

Gegen ein Pfand von 5 € ist es möglich, über die Klassenleitung einen Schlüssel für ein 

Schließfach in den Klassenräumen im Else-Morell-Haus zu erhalten. 

Die Räume im Hedwig-Burgheim-Haus verfügen nicht über Schließfächer.

2.4.10 LK-Tage

Die LK-Tage finden für die neue Q-Phase (Q1) in der ersten Schulwoche statt. Hier findet eine 

Einführung in die Arbeit der Leistungskurse und eine intensive Vorbereitung der Q-Phase 

statt. 

2.4.11 Studienfahrt

Die Studienfahrt findet in Q3 statt. Das Ziel der Studienfahrt wird von den Schüler*innen so-

wie den Lehrkräften gemeinsam festgelegt. Die Studienfahrt hat immer eine fachspezifische 

Ausrichtung und sollte einen Kostenrahmen von 400 € nicht überschreiten. 

2.4.12 Termine der Abiturprüfung 2023

Die Kursphase Q4 endet am 22.03.2024 (letzter Schultag für die Abiturient*innen). 

Das Abitur findet nach den Osterferien statt.
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3.1 SCHULLEITUNG

Schulleiterin der 

Evangelischen Ausbildungsstätten

Dr. Dagmar Giebenhain

Telefon: (0 61 51) 40 95-470 

giebenhain@eva.elisabethenstift.de

Stellvertretender Schulleiter der

Evangelischen Ausbildungsstätten

Henrik Hartig

Telefon: (06151) 40 95-470

hartig@eva.elisabethenstift.de

3 Leitung, Verwaltung und Organisation

3.2 MITGLIEDER DES SCHULLEITUNGSTEAMS

Abteilungsleitung Sozialpädagogik

Astrid Archinal

Telefon: (06151) 40 95-438

archinal@eva.elisabethenstift.de

Mitglied der erweiterten Schulleitung

Mira Drewes

drewes@elisabethenstift.de

Abteilungsleitung Allgemeinbildung

Simone Jullien

Telefon: (06151) 40 95-437

jullien@eva.elisabethenstift.de

3.3 SCHULVERWALTUNG

Schulsekretariat

Kim Greilich

(06151) 4095-470

schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de

Helen Zaby

(06151) 4095-470

schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de

Maria Tzovairi

(06151) 4095-470

schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de

Sekretariat der Schulleitung

Iris Diehm 

(06151) 4095-405

schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de

mailto:giebenhain@eva.elisabethenstift.de
mailto:hartig@eva.elisabethenstift.de
mailto:archinal%40eva.elisabethenstift.de?subject=
mailto:drewes%40elisabethenstift.de?subject=
mailto:jullien%40eva.elisabethenstift.de?subject=
mailto:schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de
mailto:schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de
mailto:schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de
mailto:schulverwaltung@eva.elisabethenstift.de


31

3.4 BESONDERE ANSPRECHPARTNER/INNEN

FHR in HBFS und FSSW

Birgit Irmscher

Telefon: (06151) 4095-421

irmscher@eva.elisabethenstift.de

Schulpfarramt

Pfarrerin Christa Lohenner

Hedwig-Burgheim-Haus, EG

Telefon: (0 61 51) 40 95-419

lohenner@eva.elisabethenstift.de

Sprechzeiten laut Aushang und nach  

Vereinbarung

Bei Sorgen und Nöten können Sie sich unter 

Verschwiegenheitsgarantie an Frau Lohenner 

wenden.

Schulsozialarbeit

Sebastian Saul

saul@elisabethenstift.de             

Sprechzeiten mittwochs

Verbindungslehrer*innen SV

wird noch bekannt gegeben

Ansprechpartnerin im Themenfeld 

 »Sexualisierte Gewalt«

Anne Zöllner

Telefon: (0 61 51) 40 95-417 

zoellner@eva.elisabethenstift.de

Bei Fragen zu Zahlungsangelegenheiten                    

wenden Sie sich bitte an Frau Katrin Heck

Telefon: (06151) 4095-131

heck@fc.elisabethenstift.de

3.5 LEITUNG DER PÄDAGOGISCHEN AKADEMIE ELISABETHENSTIFT

Geschäftsführung und Schulträger

Rainer Daum

Telefon: (06151) 40 95-101

daum@gf.elisabethenstift.de

mailto:irmscher@eva.elisabethenstift.de
mailto:lohenner@eva.elisabethenstift.de
mailto:saul@elisabethenstift.de  
mailto:zoellner@eva.elisabethenstift.de
mailto:heck@fc.elisabethenstift.de
mailto:daum%40gf.elisabethenstift.de?subject=
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3.6 WEITERE ZUSTÄNDIGKEITEN

3.6.1 EDV-Raum/Medien

Nutzungsregeln für den Computerraum im Hedwig-Burgheim-Haus:

1. Voraussetzung für eine Nutzung des Computerraumes für Schüler*innen und Studie-

rende ist eine Einführung durch eine für den EDV-Bereich zuständige Lehrkraft. Für den 

Zugang wird ein Kennwort mitgeteilt.

2. Für kurzfristige Übungs- und Ausbildungszwecke können die Schüler*innen bzw. Stu-

dierenden ihre individuellen Daten auf den jeweiligen Rechnern auf der virtuellen Fest-

platte D: abspeichern. Dazu können beliebig viele Ordner angelegt werden.

3. Für langfristige Ausbildungszwecke und besonders für projektorientierte Nutzung des 

Computerraumes sollten die Daten immer auf dem Server abgelegt werden; hier wird 

regelmäßig ein Backup durchgeführt. Damit kann immer wieder von allen Rechnern 

aus auf die Daten zurückgegriffen werden.

4. Ausdrucke von Dokumenten sollten aus Kostengründen in der Regel auf dem Laser-

drucker erfolgen. Papier hierfür muss selbst mitgebracht werden, es wird nicht von der 

Schule gestellt.

5. Der Computerraum ist nach Verlassen immer abzuschließen, auch wenn eine weitere 

Gruppe kurze Zeit später den Raum nutzen wird.

6. Messenger-Dienste jedweder Art dürfen im PC-Raum nicht benutzt werden. 

7. Wir empfehlen, jeweils auf gute Durchlüftung des Computerraumes zu achten.

8. Die Bildschirme bitte nicht mit Fingern berühren!

9. Essen und Trinken ist im PC-Raum grundsätzlich untersagt. 

10. Schäden, die während der Nutzung auftreten, sind unverzüglich der zuständigen Lehr-

kraft mitzuteilen. Diese zuständige Lehrkraft erstellt daraufhin einen schriftlichen Be-

richt an die Abteilung Personal & Organisation. Schäden aus unsachgemäßer Handha-

bung sind durch den Nutzer zu ersetzen.

11. Es dürfen keine Notebooks von den Arbeitsplätzen entfernt werden.
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3.6.2 Stundenpläne/Räume

Der Unterricht findet i. d. R. von Montag bis Freitag innerhalb des Zeitrahmens von 8:15 Uhr 

bis 18:30 Uhr und bei Bedarf auch samstags statt. Das Digitale Schwarze Brett können Sie 

auch über die Smartphone-App DSBmobile einsehen. Die App finden Sie im Google Play 

Store sowie für das iPhone im App Store. Die Zugangsdaten finden Sie am schwarzen Brett.

Durch die Verzahnung und Komplexität eines Unterrichts- und Raumplanes für verschiedene 

Abschlüsse und zahlreiche klassen- und schulformübergreifende Kurse können bereits kleine 

Veränderungen im Stundenplan weitreichende Auswirkungen haben. Im Rahmen dieser Be-

dingungen versuchen wir immer eine möglichst gute Lösung zu finden.

3.6.3 Öffentlichkeitsarbeit/Social Media

Sie haben interessante Themen oder arbeiten an spannenden Projekten, die in der 

Presse, auf der PAE-Webseite, Social Media oder im Newsletter öffentlich bzw. be-

kannt gemacht werden sollen? Sie möchten sich gerne in Sachen Instagram-Auf-

tritt oder Facebook-Fanpage der PAE beteiligen? Die Stabsstelle Öffentlichkeitsar-

beit ist u.a. für die Homepage, die Betreuung von Ausbildungsmessen, den Social 

Media-Auftritten sowie Flyer und Broschüren der PAE zuständig und freut sich über Ihre Ideen!  

Kontakt: Annabel Aulehla, aulehla@elisabethenstift.de, (06151)4095-141.

3.6.4 Praxisbeirat

Gemäß der Verordnung für Fachschulen für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, ha-

ben wir in den Evangelischen Ausbildungsstätten für sozialpädagogische Berufe einen Fach-

beirat, „Praxisbeirat“ genannt. Er setzt sich aus Vertreter*innen der Fachpraxis zusammen 

und bespricht Fragen der Zusammenarbeit zwischen »Lernort Praxis« und »Lernort Fach-

schule«. Unter anderem berät er die Fachschule bei inhaltlichen Weiterentwicklungen. 

3.6.5 Kasse/Auslagen

Frau Hofer ist u. a. für das Einzahlen von Bargeld in die Kasse zuständig. Die Auszahlung von 

Auslagen erfolgt auf das von Ihnen angegebene Bankkonto.

Kontakt: hofer@fc.elisabethenstift.de oder (0 61 51) 40 95-132

mailto:aulehla%40elisabethenstift.de?subject=
mailto:hofer@fc.elisabethenstift.de
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3.6.6 Ehemaligen-Netzwerk

Die Öffentlichkeitsarbeit ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um das Ehemaligen-Netzwerk geht, 

in dem Sie nach Ihrem Abschluss an der PAE Mitglied werden können (das Formular finden 

Sie im hinteren Teil dieser Broschüre). Kontakt siehe "3.6.3 Öffentlichkeitsarbeit". 

3.6.7  Organigramm der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift
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4 Allgemeine Informationen und  
 Regelungen von A bis Z

afw – Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung ist neben den Evangelischen Ausbildungsstätten 

(EvA) und dem Kinderhaus ein Fachbereich der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift. Es 

hat seinen Sitz im Bernhard-Knell-Haus und nutzt die dortigen Tagungsräume und den zwei-

ten Stock des Else-Morell-Hauses für seine Fort- und Weiterbildungen. Für die Schüler*innen 

und Studierende der Ev. Ausbildungsstätten gibt es einen speziellen Schüler*innenrabatt für 

Fortbildungen und Fachtage. Fordern Sie das neue Kursbuch des afw an oder infomieren Sie 

sich gerne auf der Webseite des afw www.pae-elisabethenstift.de/fort-und-weiterbildung

Andachten / Gottesdienste

Den Anfang und das Ende des Schuljahrs, die Weihnachtszeit, den Weltgebetstag der Frauen 

und andere besondere Anlässe begehen wir gemeinsam, indem wir Andachten und Gottes-

dienste feiern. Diese werden in der Regel von Schüler*innen bzw. Studierenden und Lehren-

den vorbereitet, verantwortliche Ansprechpartnerinnen sind die Schulpfarrerin Christa Lohen-

ner (lohenner@eva.elisabethenstift.de) und die Leiterin der AG Rituale.

Anna-Borchers-Archiv

Im Anna-Borchers-Archiv werden Materialien zur Alltagsgeschichte der Erzieher*innen  

gesammelt (z. B. alte Kinderbücher und Zeitschriften, Fröbels Spielgaben und Montessori-

Materialien, Literatur zur Geschichte des Berufs usw.). Anna Borchers war eine erblindete 

Hortpädagogin. Das Archiv wurde aus Anlass des 100. Jubiläums der Ev. Fachzeitschrift TPS 

 gegründet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bibliothek.

Ausbildungs- und Prüfungsordnung

In allen drei Schulformen gelten die jeweils aktuellen Verordnungen, die im Internet unter 

Hessenrecht zu finden sind. Diese Ordnungen können jederzeit online eingesehen werden 

und sollten mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern des Kernteams in den wesentli-

chen Punkten besprochen werden. Alle Schüler*innen sowie Studierende werden verbindlich 

nach dieser Ordnung unterrichtet und geprüft.

http://www.pae-elisabethenstift.de/fort-und-weiterbildung
mailto:lohenner@eva.elisabethenstift.de
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Aushänge und Termine

Aktuelle Veränderungen werden jeweils auf den digitalen Schwarzen Brettern im Eingangsbe-

reich des HBH und des EMH bekannt gegeben. Weiterhin befindet sich eine Informations-

tafel der Schulleitung rechts neben dem Eingang der Bibliothek.

BAFöG/Aufstiegs-BAföG*

Zur BAföG-Beantragung melden Sie sich bitte bei Ihrem BAFöG-Amt (Stadtver-

waltung, Landratsamt). Das von dort zugeschickte Formular muss von der Schu-

le ausgefüllt werden. Die Gewährung von BAFöG ist abhängig vom Einkom-

men der Eltern. Bitte beachten Sie: Bei drei unentschuldigten Fehltagen muss das 

BAFöG-Amt informiert werden. Dies kann zu Rückzahlungsforderungen führen. In der 

Erzieher*innen-Ausbildung (gilt nicht für PivA) kann Aufstiegs-BaföG beantragt wer-

den. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.aufstiegs-bafoeg.de/index.html 

Bitte beachten Sie, dass Sie während des Auslandspraktikums im Rahmen von Erasmus + 

(Oberstufen der Vollzeit) i.d.R. kein Aufstiegs-BaföG erhalten, da Sie über das Erasmus +- 

Projekt Geld für Ihren Aufenthalt bekommen.

Beratungsgespräche 

Als evangelische Ausbildungsstätte möchten wir alle Schüler*innen bzw. Studierenden in ih-

rem Lernprozess und besonders auch in schwierigen Lebenssituationen persönlich begleiten. 

Viele Inhalte der Ausbildung rühren auch an eigenen Erfahrungen, die nicht immer im Un-

terricht mitgeteilt werden können. Grundsätzlich sind alle Lehrkräfte zu vertraulichen Bera-

tungsgesprächen über Sie bewegende Themen bereit, therapeutische Angebote lassen sich 

jedoch nicht mit der Ausbildung verknüpfen. Je früher Sie sich mit einem Problem an eine 

Lehrkraft, die Schulpfarrerin oder die Schulleitung wenden, umso besser kann in aller Regel 

nach einer mit der Ausbildung zu vereinbarenden Lösung gesucht werden.

Bibliothek

Im Erdgeschoss des Schulhauses steht die große Fachbibliothek mit mehr als 35 000 Medien, 

zahlreichen Fachzeitschriften und Katalogrecherche-PCs zur Verfügung. Sie wird von Frau 

Dietrich betreut. Der Barcode auf der Rückseite Ihres Schüler*innenausweises gilt als Biblio-

theksausweis und berechtigt Sie zur kostenlosen Ausleihe. Die Öffnungszeiten der Bibliothek 

werden durch Aushang und online bekannt gemacht. Die Leihfrist für Bücher beträgt vier 

Wochen; Eine Verlängerung ist möglich, wenn keine Vorbestellung vorliegt. Mahnungen nach 

Ablauf der Leihfrist sind gebührenpflichtig.

Café Elim

Das "Café Elim" der PAE befindet sich in der Stiftstraße gegenüber dem HBH. Schüler*innen, 

Studierende u. Mitarbeitende erhalten hier Mittagessen zu einem vergünstigten Preis.

*  In der berufsbegleitenden und der praxisintegrierten Ausbildung haben Sie leider keinen Anspruch auf eine Föderung durch BAFöG.
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Ehemaligen-Netzwerk der PAE

Wir laden Sie herzlich ein, Mitglied unseres Ehemaligen-Netzwerkes zu werden. Für die Auf-

nahme in unsere Ehemaligen-Datenbank wenden Sie sich bitte per Mail an die Öffentlichkeits-

arbeit (presse@pr.elisabethenstift.de) oder nutzen das im Studienführer befindliche Formular.

Else-Morell-Haus

Die Schulräume und der Naturwissenschaftstrakt des beruflichen Gymnasiums befinden sich 

in den beiden unteren Stockwerken des Else-Morell-Hauses (EMH), das obere Stockwerk 

wird vom afw für Weiterbildungen genutzt. Das Gebäude ist nach der Diakonissin Else Morell 

benannt, die von 1917 bis 1939 Direktorin der Elisabethenschule war. 

Evangelisches Profil

Uns ist das Zusammenleben neben dem Unterricht und die Gestaltung einer Schulkultur, die 

vom evangelischen Geist der Freiheit und der Gerechtigkeit geprägt ist, sehr wichtig. Dazu 

gehören Feste und Gottesdienste (siehe Andachten) wie auch seelsorgerliche Beratung, eine 

curriculare Profilierung (siehe Leitbild, Schulkultur), die Gestaltung von Räumen und Anlagen, 

Veranstaltungen zu fachlichen, politischen und religiösen Fragestellungen oder Terminen und 

eine Kultur der solidarischen Unterstützung (siehe Kosten). Vor allem aber ist uns der alltäg-

liche wertschätzende, achtsame und menschliche Umgang miteinander wichtig. Als evange-

lische Schule nehmen wir bewusst auch Schüler*innen bzw. Studierende unterschiedlicher 

Religions- und Konfessionszugehörigkeit und weltanschaulicher Orientierung auf. Wir erwar-

ten voneinander, uns lern- und gesprächsbereit auf religionspädagogische Fragen einzulas-

sen und die Verschiedenheit der Überzeugungen zu akzeptieren. Wir gehen davon aus, dass 

es ein notwendiger Teil pädagogischer Ausbildung ist, die Bedeutung religiöser und weltan-

schaulicher Orientierung für sich und die Adressat*innen der beruflichen Tätigkeit zu klären. 

Daher setzen wir die Bereitschaft voraus, sich mit der unseren Kulturkreis prägenden christli-

chen Tradition auseinanderzusetzen und sich aktiv in die Schulgemeinschaft und ihre Veran-

staltungen einzubringen. Daher ist auch die Teilnahme am Religionsunterricht verpflichtend. 

Grundsätzlich orientiert sich der Unterricht an einem der Leitmotive der Evangelischen Kirche 

von Hessen und Nassau: „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“. Inhaltlich 

kann dies in Themen wie „Interreligiöses Lernen“ oder „Mediation in der Kindertagesstätte“ 

innerhalb des Fach- oder Wahlpflichtunterrichtes seinen Ausdruck finden. Seit dem Schuljahr 

2012/13 gibt es eine „Religionspädagogische Lernwerkstatt“ an der FSSW, in der religionspä-

dagogische Projekte für die Praxis entwickelt werden.

Ferientermine und Ferientage

Es gilt die hessische Ferienordnung.

Bewegliche Ferientage/unterrichtsfreie Tage (unter Vorbehalt): 12.02.24 | 10.05.24 | 31.05.24

mailto:presse@pr.elisabethenstift.de
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Haus-Service

Bitte unterstützen Sie die Arbeit der hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen sowie der Haus-

meister durch Ihre Mithilfe (Stühle nach Unterrichtsschluss auf den Tisch, Geschirr regelmä-

ßig spülen usw.) und befolgen Sie bitte deren Anweisungen. 

Hedwig-Burgheim-Haus

Der Unterricht der HBFS und der FSSW findet in unserem großen Schulhaus, dem Hedwig-

Burgheim-Haus (HBH) statt. Dieses beherbergt außerdem das Lehrerzimmer, die Bibliothek, 

den Schüler*innenaufenthaltsraum (Raum 3.08), den Raum der Stille und das Schulsekreta-

riat. Das Gebäude wurde nach der Pädagogin und Philosophin Hedwig Burgheim benannt, 

welche aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt und am 

27.02.1943 in Auschwitz ermordet worden war.

Heizung

Die Heizung in den Schulgebäuden wird zentral gesteuert. Lassen Sie bitte die Thermostate 

in den Klassenräumen so wie sie eingestellt sind.

Hofdienst

Die Klassen werden abwechselnd mit einem Hofdienst beauftragt, um für Ordnung und Sau-

berkeit auf dem Außengelände zu sorgen. 

Kinderhaus

Das Kinderhaus gehört als »Lernort Praxis« inhaltlich und organisatorisch zur Pädagogi-

schen Akademie Elisabethenstift. Es umfasst derzeit fünf Gruppen mit Kindergarten- und 

Krippenkindern. 

Ihre Ansprechpartnerin im Kinderhaus ist Frau Katja Spieker-Schöneberg. Im Kinderhaus 

können Praktika und auch das Anerkennungsjahr bzw. Berufspraktikum absolviert werden. 

Sie möchten das Kinderhaus gerne kennenlernen oder sich über mögliche Praktikumsstellen 

oder gar Erzieher*innen-Stellen informieren? Hier finden Sie weitere Informationen zum Kin-

derhaus: www.pae-elisabethenstift.de/kinderhaus

Klassenbücher und Kursbücher

Klassenbücher haben den Status von Dokumenten. Entsprechend verantwortungsvoll sind 

diese von den verantwortlichen Schüler*innen bzw. Studierenden und von den Dozent*innen 

zu führen. Hauptverantwortliche sind die Klassenlehrer*innen. Zu Beginn des Schuljahres 

wählt jede Klasse zwei Schüler*innen bzw. Studierende, welche die Klassenlehrer*innen bei 

der korrekten Führung des Klassenbuches mitverantwortlich unterstützen. Kursbücher wer-

den in der HBFS und der FSSW ausschließlich von den Dozent*innen der klassenübergreifen-

den Kurse geführt. In den Klassenbüchern ist für diese Stunden der Eintrag: »siehe Kursheft« 

zu vermerken. Im BG ersetzen die Kursbücher das Klassenbuch.

http://www.pae-elisabethenstift.de/kinderhaus 
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Konferenzen

Zu den Teil- und Gesamtkonferenzen sind die Mitglieder der Studierenden-

Schüler*innenvertretung (SV) eingeladen. (Ausnahme: Personalangelegenheiten und No-

tenkonferenzen). In der Regel wird spätestens eine Woche vor Beginn mit Mitteilung der vor-

gesehenen Tagesordnung eingeladen. Die Konferenzen (Teilkonferenzen, Gesamtkonferenz, 

Leitungs- und Kernteamsitzungen) finden in der Regel an einem Mittwoch statt.

Kosten

Über die Schulverwaltungsgebühr hinaus fallen Kosten für die Einführungs-/Kennenlerntage, 

für Lernmaterialien und für Exkursionen an. Diesbezüglich wird jeweils frühzeitig informiert. 

Schüler*innen und Studierende, die z.B. für Klassenfahrten eine finanzielle Unterstützung 

benötigen, können Anträge an die Schulpfarrerin, Christa Lohenner, stellen. Treten Sie bitte 

vorher mit Frau Lohenner für ein persönliches Gespräch in Kontakt.

(Kontakt: lohenner@eva.elisabethenstift.de). 

Materialausgabe

Alle Schüler*innen bzw. Studierende statten sich von vornherein mit folgendem Material aus: 

1 Schere, 1 Lineal, 1 dicker Filzstift, 1 Klebestift, eigener USB-Stick. Darüber hinausgehende 

Materialien oder Werkzeuge aus dem Gestaltungsraum (keine Büromaterialien) zu besorgen 

übernehmen zwei Personen pro Klasse. Das Material wird in den Klassen gelagert und verwal-

tet. Wenn etwas zur Neige geht, haben die Verantwortlichen das Material zu der angegebenen 

Ausgabezeit aus dem Werkraum zu entnehmen. Näheres hierzu bei den Klassenlehrer*innen.

Office365 und MS Teams

Für die Kommunikation in den Klassen und zwischen Lehrkräften und Klassen sowie als Lern-

plattform nutzen wir Office365 und MS Teams. Darüber hinaus stellen wir allen Studierenden 

und Schüler*innen eine auf bis zu fünf Geräten installierbare Version von MS Office zur Ver-

fügung. Am Anfang des Schuljahres erhalten Sie einen Datenschutzerklärung die Sie bzw. Ihre 

Eltern bitte sorgfältig zur Kenntnis nehmen und unterschreiben. Sobald Sie diese Erklärung 

zurückgegeben haben, erhalten Sie einen Zugang, mit dem Sie sich unter www.office.com 

einloggen können. 

Neben MS Teams sind auch zahlreiche andere Programme enthalten. Darüber hinaus er-

halten Sie eine schulische Email-Adresse (im Format Vorname.Nachname@schulform.eva.

elisabethenstift.de), welche Sie über Outlook Online nutzen können. 

Falls es nochmal zu temporären Schulschließungen kommen sollte, empfehlen wir ein Note-

book oder Tablet mit integrierter WebCam und einen entsprechenden Internetzugang. Im Fal-

le einer temporären Schulschließung nutzen wir MS Teams zur Durchführung des digitalen 

Distanzunterrichts.

mailto:lohenner@eva.elisabethenstift.de
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Pädagogische Akademie Elisabethenstift

„PAE“ ist die Abkürzung für „Pädagogische Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH“. 

Die PAE vereint unter ihrem Dach die „EvA“ (die „Evangelischen Ausbildungsstätten für sozi-

alpädagogische Berufe“) das „afw“ (siehe "afw") und das Kinderhaus (siehe „Kinderhaus“).

Pädagogische Tage BG, HBFS, FSSW

An den pädagogischen Tagen findet kein Unterricht statt. Sie werden über die Klassenleitun-

gen rechtzeitig über die Terrmine informiert.

Parkplätze

Es gibt auf dem Schulgelände keine Parkplätze. Sie sind auch in der Umgebung Mangelware, 

besonders während der Schulzeiten. Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder bilden 

Fahrgemeinschaften. 

Praxisbörse

Am 05.10.2023, 9:00-12:30 Uhr, findet die diesjährige Praxisbörse im Hedwig-Burgheim-Haus 

statt, bei der sich eine Vielzahl verschiedener Träger vorstellen wird und Sie sich über Praxisstel-

len und mögliche spätere Arbeitgeber informieren können.

Rauchen

Sämtliche Räume und Häuser sowie das gesamte Gelände der PAE und der Stiftung Elisabe-

thenstift sind rauchfrei.

Schulbescheinigungen und Schüler*innen-/Studierendenausweise

Schulbescheinigungen und Schüler*innen-/Studierendenausweise zur Vorlage bei Behörden, 

für ermäßigte Fahrten und Eintrittsgebühren können zu den vorgesehenen Öffnungszeiten 

im Sekretariat angefordert werden. Bitte Anträge möglichst in den Klassen sammeln und 

dort wieder verteilen. Am Anfang des Schuljahres erhalten Sie einen Schüler*innen- bzw. 

Studierendenausweis und sechs Schulbescheinigungen kostenlos; Nachforderungen sind 

kostenpflichtig (Schulbescheinigung 0,50 Euro, Schüler*innen- bzw. Studierendenausweise 

5,– Euro).

Schüler*innen- und Studierendenvertretung 

Innerhalb der ersten Wochen eines Ausbildungsjahres werden in jeder Klasse zwei Schüler*innen- 

bzw. Studierendenvertreterinnen oder -vertreter gewählt. Die SV vertritt die Interessen der Klasse 

in Konferenzen sowie gegenüber der Klassenleitung und der Schulleitung. Sie ist auch für die 

inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Verfügungsstunden* verantwortlich. In Abspra-

che mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern und der Konferenz besteht die Möglichkeit, 

dass die Mitglieder bei besonderer Belastung durch die SV-Arbeit für eine begrenzte Zeit von 

den Arbeitsgemeinschaften befreit werden. Es finden regelmäßige SV-Sitzungen statt, die von 

der Verbindungslehrkraft begleitet werden. 
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Schulgebäude

Die beiden Schulgebäude und der Campus laden zum Verweilen ein. Im Raum 3.08 des HBH 

befindet sich ein Schüler*innen-Aufenthaltsraum, der immer für Sie geöffnet ist. Der Raum der 

Stille im Untergeschoss des HBH dient als Rückzugsort.

Schulverwaltungsgebühr

Für den Besuch unserer unterschiedlichen Ausbildungsangebote wird jeweils eine Schulverwal-

tungsgebühr erhoben, die aktuellen Bedingungen finden Sie in der jeweiligen Gebührenordnung. 

Die Kündigungsfristen sind Ihrem Schulvertrag zu entnehmen. Schüler*innen und Studieren-

de, die eine finanzielle Unterstützung benötigen, können Anträge an die Schulpfarrerin, Christa 

Lohenner, stellen. Treten Sie bitte vorher mit Frau Lohenner für ein persönliches Gespräch in 

Kontakt (lohenner@eva.elisabethenstift.de). 

Sprechzeiten

Die Mitglieder des Schulkollegiums bieten für Schüler*innen sowie Studierende entweder 

regelmäßig Sprechstunden an oder geben ihre Erreichbarkeit bekannt, sodass Gesprächster-

mine individuell vereinbart werden können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

in den Zeiten des Fachunterrichtes keine Besprechungen mit anderen Lehrkraft vereinbart 

werden dürfen. Termine mit der Schulleitung vereinbaren Sie bitte im Schulsekretariat.

Unterrichtsausfall-Vermeidung

Die Gewährleistung von Unterricht hat in der PAE bzw. EvA auch bei Ausfall von Lehrkräf-

ten durch Krankheit Priorität. Dennoch lässt sich Unterrichtsausfall nicht immer vermeiden.

In dieser Zeit besteht für Schüler*innen sowie Studierende die Möglichkeit der Vertiefung der 

Unterrichtsinhalte. Gerne können Sie während der Öffnungszeiten auch die Bibliothek nutzen.

Verbesserungsmanagement

Wir freuen uns über einen regen Austausch zwischen Schüler*innen sowie Studierenden und 

den Lehrkräften und der Schulleitung. Um Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Be-

schwerden strukturiert aufnehmen zu können bitten wir Sie jedoch diese in entsprechender 

Reihenfolge an uns zu richten: Sprechen Sie bitte zuerst mit Ihrer Fachlehrerin oder Ihrem 

Fachlehrer, sollte es dann noch weiteren Gesprächsbedarf geben mit Ihrer Klassenleitung. 

Diese können dann mit Ihnen zusammen, falls erforderlich, mit der Abteilungsleitung und 

letztendlich mit der Schulleitung ins Gespräch kommen. 

Außerdem gibt es einen Briefkasten vor dem Schulsekretariat für Ihre Verbesserungsvorschlä-

ge bzw. Anregungen.

mailto:lohenner@eva.elisabethenstift.de
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Verfügungsstunde

In Absprache mit den Klassenlehrer*innen haben die einzelnen Klassen in der HBFS und 

der FSSW (vollschulische Ausbildung) in der Regel eine Stunde pro Woche zur Verfügung, 

um interne Angelegenheiten oder SV-Eingaben zu besprechen. Lehrkräfte sowie die Schullei-

tung können bei Bedarf eingeladen werden und nehmen dann baldmöglichst teil. Als weite-

res Forum der Verständigung zwischen Schüler*innen, den Studierenden und den jeweiligen 

Lehrkräften einer Klasse, in dem es insbesondere um Fragen der Unterrichtsgestaltung/-aus-

wertung sowie der Notengebung geht, gibt es das sog. Klassenforum. Die Termine für die Ver-

fügungsstunden werden von den Klassen geplant und mit der Klassenleitung abgesprochen. 

Die Planung der Klassenforen obliegt der Klassenleitung.

Versicherungsschutz

Sie sind gegen Unfälle bei allen Unterrichtsveranstaltungen und während der Praktika sowie 

auf dem direkten Weg von und zur Schule versichert. Sollte ein Unfall passieren, so füllen Sie 

bitte so bald und so genau wie möglich das Meldeformular aus, das Sie im Schulsekretariat 

erhalten. Wenn Sie Mitschüler*innen bzw. -studierende in Ihrem privaten PKW transportie-

ren (regelmäßig oder bei Exkursionen, Hospitationen etc.) empfehlen wir dringend den Ab-

schluss einer Insassen-Unfall-Versicherung.

Verwaltung

Die Mitarbeitenden der zentralen Verwaltung der PAE finden Sie im ersten Stock des Bern-

hard-Knell-Hauses. Das Schulsekretariat befindet sich im Erdgeschoss des HBH.

Wertsachen

Für den Verlust von wertvollen und wichtigen Gegenständen, wie Ausweisen oder Geld, kann 

die Schule keine Haftung übernehmen. Schließfächer befinden sich im Flur des Unterge-

schosses des HBH zwischen den Eingängen zu den beiden Werkräumen. Im EMH befinden 

sich in den jeweiligen Klassenräumen Schließfächer.

WLAN-Zugang

Im EMH, auf dem Campus sowie im HBH können Sie unser WLAN empfangen. Ein Formular 

zur Beantragung eines WLAN-Zuganges erhalten Schüler*innen sowie Studierende über ihre 

Klassenleitungen.

Bitte die folgenden Formulare ausgefüllt an Ihre Klassenleitung zurückgeben.

#



Pädagogische Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH

Evangelische Ausbildungsstätten für 
sozialpädagogische Berufe

Den Studienführer 2023/2024 habe ich erhalten und die all-
gemeinen Informationen und Regelungen zur Kenntnis ge-
nommen.

Insbesondere habe ich die Anwesenheitsregelung 
(Punkt 1.1 mit Unterpunkten) gelesen und verstanden.

-----------------------   -------------------------------------  ------------------------
Datum   Name, Vorname  Schulform, Klasse
   

-------------------------------------------------------------------
Datum, Unterschrift Schüler*in bzw. Studierende/r
(ggf. alle Erziehungsberechtigte)
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|
|

#



Entbindung der Lehrkräfte von der 
Aufsichtspflicht bei Unterricht an 
anderen Lernorten für minderjährige 
Schüler*innen
Im Rahmen der Ausbildung an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift finden regel-

mäßig unterrichtliche Veranstaltungen außerhalb der Schule statt. Hierbei kann es sein, dass 

die Schüler*innen in Kleingruppen von mindestens drei Personen alleine, ohne Lehrkraft, 

unterwegs sind.

Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter*

Name, Vorname

........................................................................................................................................................

an allen an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift stattfindenden Unterrichtsein-

heiten an anderen Lernorten teilzunehmen. Ich entbinde mit meiner Unterschrift die Lehr-

kräfte von ihrer Aufsichtspflicht gemäß der Hessischen Verordnung über die Aufsicht über 

Schüler*innen, Anlage 1, V (Unterrichtswege) und Anlage 1, VII (Aufsicht bei Veranstaltungen 

außerhalb der Schule).

Diese Entbindung bezieht sich nicht auf ganz- oder mehrtägige Veranstaltungen und auf 

Unterrichtswege, die mit dem Fahrrad oder nicht-öffentlichen motorisierten Verkehrsmitteln 

(PKW, Motorroller etc.) zurückgelegt werden. Hierzu wird eine gesonderte Erlaubnis der Er-

ziehungsberechtigten durch die verantwortliche Lehrkraft eingeholt. 

...........................................  ...............................................................................  

Ort, Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten

* Nichtzutreffendes bitte streichen

#



|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

#

An die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH
Stiftstraße 41
64287 Darmstadt

Einverständniserklärung Anfertigung von Bildaufnahmen/Bildrechte

In einigen Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse, Veranstaltungen und besondere Unterrichts-
inhalte sowie Projekte der Öffentlichkeit über Pressearbeit zugänglich machen. Auch in unseren Printme-
dien möchten wir die Ausbildung oder Fort- und Weiterbildung mittels Fotografien aus unserem Haus 

illustrieren. Hierfür benötigen wir oftmals Fotografien von unseren Schüler*innen sowie Studierenden. 

Daher möchten wir Sie um die Erlaubnis zur Erstellung von Bildaufnahmen bitten. Da durch eine Foto-
grafie personenbezogene Daten erfasst werden, klären wir Sie mit diesem Formular über die Verwendung 
Ihrer Daten auf.

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten zu Ihrer Person zu folgenden Zwecken:

1. Bildnisse: Entstehungszusammenhänge: (schul)öffentliche Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, 
Gottesdienste zum Schuljahresbeginn/-ende, Praxisbörse), Projektarbeit und Projekt-
vorstellungen, angekündigte Unterrichtsbesuche, Schulleben (z.B. Sommerfeste, Thea-
teraufführungen, Konzerte), Exkursionen, Hospitationen, Ausflüge und Klassenfahrten

 Mögliche Verwendungszwecke (nur nach gesonderter Einwilligung): Dokumenta-
tions- und Archivzwecke, Veröffentlichung in schuleigenen Printmedien (Studienführer, 
Schul-/Schülerzeitung, Leitfäden und Handreichungen, Jahrbuch), interner Newsletter

 Öffentlichkeitsarbeit (Artikel, Beiträge, externer Newsletter), Werbung (Printanzeigen, 
Plakatanzeigen, digitale Anzeigen, wie Bannerwerbung), Social Media (Posts auf Face-
book, Twitter, Instagram)

Die Bildnisse werden nach Veranstaltungen sortiert auf dem schuleigenen Server gespeichert. Bildnisse 
werden in unserem Hause für die Dauer von zehn Jahren nach der Aufnahme gespeichert. Anschließend 
werden bis dahin nicht veröffentlichte Bilder gelöscht.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben genannten 
Zwecken ist diese Einwilligungserklärung. Die Erteilung der Einwilligung durch Sie erfolgt freiwillig.
Dies bedeutet, Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.

Nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung können Sie uns gegenüber folgende Rech-
te geltend machen:

• Recht auf Auskunft
• Recht auf Berichtigung
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Löschung / "Recht auf Vergessenwerden"
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Informationspflicht bei Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung

Um eines Ihrer oben aufgeführten Rechte geltend zu machen, können Sie sich jederzeit an uns unter 
der oben genannten Adresse oder an folgende E-Mail-Adresse wenden: presse@pae.elisabethenstift.de

Sie können Ihr Einverständnis jederzeit durch eine formlose E-Mail ohne Angabe von Gründen an folgen-
de Adresse widerrufen: presse@pae.elisabethenstift.de

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Lassen Sie dieses Formular über das Schulsekretariat bitte der Öffentlichkeitsarbeit zukommen.

mailto:presse@pae.elisabethenstift.de
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Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie folgendermaßen erreichen:
E-Mail-Adresse:  datenschutz@elisabethenstift.de
Postanschrift: Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH
   – Datenschutzbeauftrager - 
  Stiftstraße 41
  64287 Darmstadt

Darüber hinaus haben sie das Recht sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
Zuständige Aufsichtsbehörde: „Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD, Außenstelle Dortmund“ 
Adresse: Friedhof 4, 44135 Dortmund, Tel.: 0231/533827-0, Telefax: 0231/533827-20
E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de  www.datenschutz.ekd.de

Ich bin damit einverstanden, dass ich im Rahmen von Schulveranstaltungen und Projekten, während an-
gekündigter Unterrichtsbesuche und besonderer Schultermine fotografiert werde und somit durch eine 
Fotografie, auf der ich als Person erkennbar bin, personenbezogene Daten von mir erfasst werden:

Ich bin einverstanden □    Ich bin nicht einverstanden □ 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sollten Sie nicht einverstanden sein, dass Bilder von Ihnen erstellt werden, so bitten wir Sie uns darauf 
aktiv hinzuweisen, wenn die Erstellung von Bildern angekündigt wird und sich gegebenenfalls aus dem 
Bildbereich (z. B. bei Klassenfotos etc.) zu entfernen.

Sofern Sie mit der Erstellung von Fotografien einverstanden sind, erfassen und speichern wir diese un-
ter Angabe des Entstehungszusammenhangs intern auf unserem Server. Außerdem behalten wir uns das 
Recht vor, durch die Verknüpfung mit den angegebenen Kontaktdaten eine interne Bilddatenbank zu er-
stellen.

Dieses Einverständnis stellt noch kein Einverständnis zur Veröffentlichung der genannten Bilder dar. Soll-
ten wir die Veröffentlichung von im beschriebenen Rahmen entstandenen Bildern beabsichtigen, holen 
wir für diese Bilder für den beabsichtigen Verwendungszweck eine getrennte Einverständniserklärung bei 
Ihnen ein. Hierfür müssen wir jedoch Ihre Kontaktdaten erfassen und speichern, um Sie im Bedarfsfall 
kontaktieren zu können. Die von Ihnen angegebenen Daten nutzen wir (die Schulverwaltung und die 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit) lediglich zur internen Bearbeitung. 

Name, Vorname: ……………………………………………………………………..……………………………………

Schulform, Klasse: ……………………………………………………………………..…………………………………

Straße: ………………………………………………………………………………………...………………………………

PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………...……………………………

Ort, Datum: ………………………………………… Unterschrift ….......…………………....……………………
                   (ggf. alle Erziehungsberechtigte)

Diese Einwilligung ist für Aufnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen der Evangelischen 
Ausbildungsstätten in Einklang mit § 23 KunstUrhG nicht erforderlich. 

#
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AUSBILDUNG GESCHAFFT! – UND WAS KOMMT DANN?

Liebe Studierende, 

wir laden Sie herzlich dazu ein, Mitglied unseres Ehemaligen-Netzwerkes zu werden. Auch wenn Sie noch 
neu bei uns sind, können Sie sich bereits jetzt anmelden. Mit einem Beitritt in das Ehemaligen-Netzwerk 
können Sie wertvolle Anregungen geben und dazu beitragen, dass sich Ihre Ausbildungsstätte aus der 
lebendigen Dynamik persönlicher Berufsbiographien weiterentwickelt. 
Das Ehemaligen-Netzwerk möchte Ihnen ein Forum bieten, um Kontakte zu pflegen und Ihr persönliches 
Netzwerk zu vervollständigen. Bleiben Sie mit uns im Gespräch, nehmen Sie teil an der Planung unserer 
Veranstaltungen und bringen Sie sich ein mit Rat und Tat. In allen Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit: presse@pae.elisabethenstift.de

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aktive Teilnahme an der Entwicklung unserer Schulgemeinschaft. 

Zur Aufnahme in unser Ehemaligennetzwerk benötigen wir folgende Kontaktdaten:

Name, Vorname: ....................................................................................................................................

Straße: …………………...……………………………………………………………………………………….........……………

PLZ, Ort: …………………...………………………………………………………………………………………….........………

E-Mail: .......................................................................... Telefon: ...........................................................

Über die Verwendung klären wir Sie im Folgenden auf: 

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten zu Ihrer Person zu folgenden Zwecken:

1. Name, Vorname Erfassung in einer intern gehosteten Datenbank, es erfolgt eine Zuordnung aller 
weiteren von Ihnen übermittelten Daten. 

2. Adressdaten Erfassung in einer intern gehosteten Datenbank, werden verwendet, um Sie schrift-
lich über für Ehemalige interessante Veranstaltungen (wie z.B. Ehemaligentreffen) 
zu informieren und einzuladen.

3. E-Mail-Adresse Erfassung in einer intern gehosteten Datenbank, wird verwendet, um Sie über für 
Ehemalige interessante Veranstaltungen (wie z.B. Ehemaligentreffen) zu informie-
ren und einzuladen, Sie über interessante Neuigkeiten aus der PAE zu informieren, 
Sie erhalten außerdem, sofern gewünscht unseren externen Newsletter.

4. Telefon-Nummer Erfassung in einer intern gehosteten Datenbank, wird lediglich zur weiteren Koor-
dination von Veranstaltungen verwendet, sofern Sie uns, z.B. durch einen eigenen 
Anruf oder eine E-Mail, dazu auffordern mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben genannten 
Zwecken ist diese Einwilligungserklärung. Die Erteilung der Einwilligung durch Sie erfolgt freiwillig.
Dies bedeutet, Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihrer personenbezogenen Daten bereitzustellen.

Sollten Sie sich dazu entscheiden uns Ihren Namen, Vornamen und Ihre Adressdaten nicht bereitzustel-
len, können wir Sie leider nicht in unser Ehemaligen-Netzwerk aufnehmen.
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Lassen Sie dieses Formular über das Schulsekretariat bitte der Öffentlichkeitsarbeit zukommen.

mailto: presse@pae.elisabethenstift.de


Die Dauer über welche Ihre personenbezogenen Daten bei uns gespeichert werden, ergibt sich aus der 
folgenden Übersicht:

Bezogen auf Nr. 1 "Name, Vorname"  Bis auf Widerruf 
Bezogen auf Nr. 2 "Adressdaten"  Bis auf Widerruf
Bezogen auf Nr. 3 "E-Mail-Adresse"  Bis auf Widerruf
Bezogen auf Nr. 3 "Telefon-Nummer" Bis auf Widerruf

Nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung können Sie uns gegenüber folgende Rech-
te geltend machen:

• Recht auf Auskunft
• Recht auf Berichtigung
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Löschung / "Recht auf Vergessenwerden"
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Informationspflicht bei Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung

Um eines Ihrer oben aufgeführten Rechte geltend zu machen, können Sie sich jederzeit an uns unter 
der oben genannten Adresse oder an folgende E-Mail-Adresse wenden: presse@pae.elisabethenstift.de

Sie können Ihr Einverständnis jederzeit durch eine formlose E-Mail ohne Angabe von Gründen an folgen-
de Adresse widerrufen: presse@pae.elisabethenstift.de
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie folgendermaßen erreichen:
E-Mail-Adresse:  datenschutz@elisabethenstift.de
Postanschrift: Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH
   – Datenschutzbeauftrager - 
  Stiftstraße 41
  64287 Darmstadt

Darüber hinaus haben sie das Recht sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
Zuständige Aufsichtsbehörde: „Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD, Außenstelle Dortmund“ 
Adresse: Friedhof 4, 44135 Dortmund, Tel.: 0231/533827-0, Telefax: 0231/533827-20
E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de  www.datenschutz.ekd.de

Mit Ihrer Unterschrift in untenstehendem Formularteil willigen Sie ein, in unsere Ehemaligen-Datenbank 
aufgenommen zu werden und nach Ihrem Abschluss an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift 
Informationen zu Ehemaligen-Treffen und anderen für Ehemalige interessante Veranstaltungen zu erhal-
ten. Wir verarbeiten Ihre Daten lediglich zum genannten Zweck. Hierfür speichern und erfassen wir diese 
intern auf unserem Server. 

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur Zusendung des externen News-
letters der PAE verwendet wird.

Ich bin einverstanden □    Ich bin nicht einverstanden □ 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Datum, Unterschrift: ..............................................................................................................................

mailto:presse@pae.elisabethenstift.de
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Ihr könnt mitmachen, soviel ihr wollt und Zeit habt, wir freuen uns über alle Arten der Teil-

nahme – egal ob ihr Ausbildungsbotschafter werden wollt oder einfach nur einmal bei einer 

Ausbildungsmesse mitmachen möchtet. Euer Engagement belohnen wir mit einem kleinen 

Präsent und einer Teilnahmebescheinigung, die ihr für eure Bewerbungsmappe nutzen könnt.

Meldet euch einfach unverbindlich per E-Mail bei, wenn Ihr Interesse habt. Außerdem infor-

mieren wir euch über eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder über Aushänge, wenn 

Veranstaltungen und Messen anstehen, bei denen wir uns über eure Unterstützung freuen 

würden.

AN SCHULE MITARBEITEN UND SCHU-
LE MITGESTALTEN HINTER DIE KU-
LISSEN BLICKEN EURE IDEEN EIN-
BRINGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
KENNENLERNEN KONTAKTE KNÜP-
FEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜ-
LERN BEI DER BERUFSWAHL HELFEN 
AN EVENTS MITARBEITEN PAE-BOT-
SCHAFTER WERDEN TIPPS GEBEN 
MESSELUFT SCHNUPPERN

Was sind IHK-Ausbildungsbotschafter?

Bei den "Ausbildungsbotschaftern" handelt es sich um eine Initative der IHK. Als Ausbil-

dungsbotschafter besucht ihr zusammen mit der Ausbildungsberatung der IHK Schulen und  

gebt durch eure Erzählungen Schüler*innen Einblicke in eure Ausbildung. Auf diese Schulbe-

suche werdet ihr zuvor durch einen Workshop vorbereitet. Bei Interesse könnt ihr euch gerne 

an uns wenden, wir besprechen dann die Anmeldung.

Eure Ansprechpartnerin in der Öffentlichkeitsarbeit

Annabel Aulehla

Telefon: (06151) 4095-141

E-Mail: auhlela@elisabethenstift.de

mailto:auhlela%40elisabethenstift.de?subject=


AUSBILDUNG GESCHAFFT! 
– UND DER PAE VERBUNDEN?
Die PAE als Arbeitgeber! 
Ihre Chance – Unsere Chance!

Liebe Studierende,

wenn Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben und sich uns weiterhin verbunden fühlen, 

bietet die Pädagogische Akademie Elisabethenstift auch als Arbeitgeber attraktive Möglichkei-

ten. Durch die Vielfalt, die uns mit dem Kinderhaus, den Evangelischen Ausbildungsstätten 

und dem Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung auszeichnet, entstehen immer wieder neue 

Chancen für uns und motivierte neue Mitarbeiter. Besonders im Kinderhaus bieten sich für 

Sie Möglichkeiten, erneut Teil der vielfältigen PAE-Familie zu werden. 

Wir waren ein starkes Team in der Ausbildung – lassen Sie uns auch ein starkes Team im 

Berufsleben sein! 

Wir bieten interessante Beschäftigungen in den Bereichen:

 Kinderhaus, Erzieher*in

 EvA, Dozen*in

 afw, Dozent/Dozentin*in

Auch wenn Sie erst einmal fremde Luft schnuppern möchten, freuen wir uns über jeden 

Rückkehrer, unsere Türen stehen für Sie jederzeit offen. Sollten einmal keine interessan-

ten Stellenangebote direkt ersichtlich sein, so freuen wir uns auch, wenn Sie durch eine 

Kontaktaufnahme unter personal@elisabethenstift.de Ihr Interesse bekunden oder uns eine 

Initiativbewerbung zusenden. 

Schauen Sie regelmäßig bei uns herein (www.pae-elisabethenstift.de), bleiben Sie in Kontakt, 

wir freuen uns Sie wiederzusehen!

Für Rückfragen und konkrete Anfragen wenden Sie sich bitte an die Leiterin Personal und  

Organisation, Frau Petra Pförsich, pfoersich@elisabethenstift.de, (06151) 4095-111.

mailto:personal@elisabethenstift.de
http://www.pae-elisabethenstift.de
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Das Kinderhaus Elisabethenstift betreut 95 Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren in Kinder-
garten- und Krippengruppen. Das pädagogische Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen 
von Kindern und Familien. Eine langfristige Anbindung der Familien an unsere Einrichtung wird 
angestrebt. Im Zentrum unseres pädagogischen Handelns steht die Schaffung eines Rahmens, 
der es Kindern ermöglicht, Spaß am Lernen zu haben. Ziel ist es, die Kinder zur Autonomie zu 
ermutigen, den Erwerb praktischer und sozialer Kompetenzen und Fähigkeiten zu unterstützen 
sowie ausreichend Freiräume sowie Anregungen zum eigenen Ausprobieren und Gestalten zu 
ermöglichen.

Für das Kinderhaus suchen wir jeweils ab dem Sommer

Berufspraktikant*innen
in der Ausbildung zur/zum Erzieher*in.

Wir bieten Ihnen unter anderem:

• Vergütung nach APrO.HN

• Jahressonderzahlungen, Vermögenswirksame Leistungen, Zusatzversorgungskasse und 

Entgeltumwandlung, Familienbudget

• Eine qualifizierte Anleitung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen

• vielfältige Fort- und Weiterbildungsperspektiven u.a. in unserem eigenen Arbeitszentrum 

Fort- und Weiterbildung (afw), Supervision

• Jahreszeitliche gemeinsame Mitarbeiterfeste

• und vieles mehr.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an bewerbung@pae.elisabethenstift.de. Für die 

Abstimmung eines Hospitationstermins oder konkrete Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 

(06151) 4095-445 gerne zur Verfügung. Unsere aktuelle Konzeption finden Sie auf der Home-

page der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift unter www.pae-elisabethenstift.de im Be-

reich Kinderhaus.

mailto:bewerbung@pae.elisabethenstift.de


TERMIN-ÜBERSICHT (alle Termine unter Vorbehalt)

Mathe-Samstage: 23.09.23 | 14.10.23 | 04.11.23 | 25.11.22 | 16.12.23 | 20.01.24 | 10.02.24 | 

16.03.24 |  04.05.24 | 25.05.24 

Nachschreibetermine 2023/2024: 11.11.23 | 09.12.23 | 02.03.24 | 27.04.2024 | 11.05.24

(jeweils um 8:50 Uhr, Treffpunkt ist das Foyer im HBH)

Bewegliche Ferientage bzw. Tage ohne Unterricht (unter Vorbehalt):  12.02.24 | 13.02.24 | 

10.05.24 | 31.05.24

Aktionstag Schule ohne Rassismus: 21.03.24

Raucherbereiche Campus

Café Elim
MENSA

STIFTSTRASSE 16

Theodor-Hickl-Haus
STIFTSTRASSE 16/1

Hannah-Blaul-Haus
STIFTSTRASSE 16/2

Else-Morell-Haus
STIFTSTRASSE 37

Raucherbereiche



Lageplan der Pädagogischen
Akademie Elisabethenstift

Häuser:

❶ Stiftskirche

❷ Haus Salem, Stiftstraße 12A

❸ Café Elim, Stiftstraße 16

❹ Kinderhaus Theodor-Hickel-Haus, Stiftstraße 16/1

❺	 Kinderhaus Hannah-Blaul-Haus, Stiftstraße 16/2

❻ Haus Elisabeth, Stiftstraße 35

❼ Else-Morell-Haus, Stiftstraße 37

❽	 Bernhard-Knell-Haus, Stiftstraße 41

❾	 Hedwig-Burgheim-Haus, Stiftstraße 45

	    

Einrichtungen:

Stiftssaal ❶

Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH

Geschäftsführung und Verwaltung ❽
Campus der Evangelischen Ausbildungsstätten EvA

 Schulverwaltung ❾
 Schulgebäude ❼❾	

	 Büros Schulleitungen und Lehrkräfte ❽	  
 Bibliothek ❾
 Lehrerzimmer berufliches Gymnasium ❾
 Café Elim ❸
Kinderhäuser ❹ und ❺: 
 Hier entsteht ab Sommer 2023 ein Neubau
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung afw

 Kurssekretariat ❽
 Seminarräume ❼❽
 Büros Leitung und Dozentinnen und Dozenten ❽

Elisabethenstift (Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts)

Seniorenwohnen ❻	

Vorstand und Verwaltung ❻❽	

❾

❶

❷

❹❸ ❺

❻❼

❽



Pädagogische Akademie Elisabethenstift 

gemeinnützige GmbH

Evangelische Ausbildungsstätten

für sozialpädagogische Berufe (EvA)

Stiftstraße 41 | 64287 Darmstadt

Telefon: (0 61 51) 40 95-470

E-Mail: pae@elisabethenstift.de

Internet: www.pae-elisabethenstift.de

PaedagogischeAkademieElisabethenstift

FOLLOW US: Instagram 

mailto:pae@elisabethenstift.de
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